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sich Fürst Christian im Laufe der Verhandlungen, deren Beckmann nicht weiter gedenkt,
von der Unzuverlässigkeit des Ratichius und von der Unzulänglichkeitseiner Me¬
thode überzeugte. Er lehnte unter dem 8. Sept. 1618 die Theilnahmean einem Werke
geradezu ab, das, wie er schreibt, schon an vielen Orten angefangen, aber noch nir¬
gends glücklich zu Ende gebracht wäre, und stützte sich dabei theils auf Nachrichten,
welche ihm über Ratich^s bisheriges Wirken von verschiedenenSeiten zugekommen wa¬
ren, theils auf das UrtheU eines, sachverständigen Anonymus, das in dem vorjährigen
Programm S. 9.10. neben dem entscheidenden Briefe des Fürsten Christian abgedruckt
ist. Nach solchem vergeblichen Bemühen staub Ludwig nun wieder allein: dennoch
ließ er sich nicht abschrecken, noch einen Versuch mit Herzog Johann Ernst dem
Jüngern von Sachsen-Weimar zu machen, dem Ratich von einer vorteilhaf¬
teren Seite durch die Fürstin Anna Sophia von Rudolstadt und aus früherer Zeit
als der Lehrer seiner Mutter Dorothea Maria bekannt war. Ratich selbst verließ
dieses wichtigenZweckes wegen Cöthen wieder auf eine Zeit lang, um auf den Her¬
zog in Person zu wirken, und erreichte allerdings so viel, daß die Unterhandlungen,
welche Ludwig u>egen der Zögerung seines Neffen Johann Ernst und dessen Hof¬
fen auf den Beitritt der übrigen ThüringischenHerrschaftenhatte fallen lassen, im
August 1618 wieder aufgenommenwurden. Mit der Zeit gediehen sie auch so weit,
daß der Herzog weiter keinen Anstand mehr nahm, sich im Interesse Ratich's mit sei¬
nem Oheim zu verbinden, hauptsächlichbewogendurch die Bitten der Fürstin Anna
Sophia von Schwarzburg-Rudolstadt. Er traf deßhalb im November 1618 in Cö¬
then ein, und schloß unter dem 6ten dieses Monats einen Vertrag mit Fürst Ludwig,
worin sich beide verpflichteten, die neue Unterrichtsmethodeauf gemeinschaftliche Ko¬
sten in das Leben zu rufen.

Hienach ist die Angabe, daß Johann Ernst von Weimar die Partei Ratichii ge¬
nommen und seinen Vetter I.u(!u^<:uin, den Fürsten zu Anhalt-Cöthen, vermocht
habe, denselben in seine Residenz aufzunehmen, bei Motschmann in der ürlorclia
litterat. «unt. Fortsetz. 1. S. ?2. §. 6., zu berichtigen, wie denn überhaupt Motsch¬
mann von dem Aufenthalt des alten Didaktikers in Cöthen theils falsche, theils ganz
unzulängliche Vorstellungenhat.

Zweites Gapitel.

Uebersicht der Anordnungen, welche unter Mitwirkung und auf Veran¬
lassung Ratichs im Erziehungs- und Schulwesen zu Cöthen

getroffen sind.

Motschmann referirt a. a. O. bloß über die Druckerei. Er sagt: „Nach der
«Hertzogin Todte nahm derselbigen ältester Printz, Johann Ernst, die Parthei N»-
„tiebii, und vermochte seinen Vetter I<u6nvioum, den Fürsten zu Anhalt-Cöthen,
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«dahin, daß er denselben A. 1619 in seine Ncsidentz aufnahm und eine schöne Buch-
„druckerey zu scchserlcySprachen anlegte, wozu der Fürst die Schafften mit großen
„Kosten aus Holland kommen ließ. Ratichius bediente sich der Gelegenheit, und
„machte Anstalt, daß darinne verschiedenen Schrifften, die er zu seiner Lehr-Art
„brauchen wollte, gedruckt wurden." Und fügt dann nur hinzu: „Aber auch diese
„Glückseligkeit dauerte nicht lange, indem die Fürstliche Gnade und Beystand wieder
„ aufhörete und Ratichius Cöthen verlassen muste." Wie unrichtig und unzulänglich!
Es scheint nämlich nach dieser Darstellung, als od die Errichtung der Druckerei in Cö¬
then das Erste und Einzige gewesen, was Ratichius daselbst ausgerichtet, es scheint,
als habe Motschmanngemeint, der alte Didaktikus sei nicht weiter als bis zum Drucken
einiger Lehrbücher gekommen und habe noch vor ihrer Vollendung, noch vor Einfüh,
rung seiner Lehrart in Cöthen, diesen Ort wieder verlassen müssen. Und doch ist die
Errichtung der Druckerei und die Redaction der darin gedruckten Lehrbücher nur ein
geringer Theil seiner wirklich bedeutenden Wirksamkeit. Cr verhandelte mit dem Her¬
zog Ludwig über die anzustellendenLehrer, instruirte diese, wie einzelne Studenten
und Candidaten in seiner Lehrart, und nahm jedenfalls bald mehr, bald weniger un¬
mittelbar wie an der Ausarbeitung der Lehrplänefür die einzelnen Classen und Schu¬
len, so an allen anderen Anordnungen Theil, welche mit jeder neuen Organisation
eines ausgedehnten Schulwesens verbunden sind.

§. 1.
Seine nächste Sorge war darauf gerichtet, Lehrer für die neue Lehrart zu

bilden. Die Acten ergeben, daß er sich derselben anfangs allein unterzogen; we¬
nigstens ersieht man aus einem Revers vom 23sten May 1618, daß er Abra¬
ham Ulrich privat»» Institution«» über seine Methode, das Lateinische zu lehren,
gegeben, aus einem andern vom 27sten May desselben Jahres, daß er Ru¬
dolph Stubenrauch für den deutschen Unterricht gebildet, und aus mehreren,
die vom 9ten Iuly 1618 datirt sind, daß er überhaupt Vortrage über die Me¬
thodik des Sprachunterrichts gehalten hat. In dem ersten, der von Gueinzius
^und Jean le Clercq unterschrieben ist, wird der Unterweisung „in vnterschiednen
Sprachen" gedacht; in dem zweiten dagegen wird die lateinische,in dem dritten die
griechische ausdrücklichgenannt. Den Vorträgen über jene wohnten 10 Männer bei,
namentlich Lnrl von ^VeiloKnitx, die Gebrüder vrost, I^uoas Lrumbv, ?etor
I^nlme!:, lonnnne» kleiller, kompLo Nolinnri, H6»ni He^eler, 8iniun duri-
stinnn» und Lnuoti Nvlielliu8, denen über die griechische Sprache Vriellrien von
HobilliußK, N. OLNßäictus ^mlirosius, (!!>ri»tianu» Itiitßeru», Nurtinus
l'rostius, ^lirnuÄMug Illrilins, liuclolpliug lztubeuranon, Onri»tuvli 3olm1tx,
tüiristopli Viertdnl«!' und IoK»nn«8 Lierbergiu». Alle mußten vorher an Eides
statt schriftlich geloben, was sie von der neuen Lehrkunst erfahren würden, „nieman-
„dem zu offcnbahrcn, noch irgcntswo nach derselben zu lehren, vnd alles in geheim
„vnd Verschwiegenheit biß auf erlaubniß zu haltten, sondern auch dieser neuen Lehr-
„ fünft mitt allem Vlciß vnd trewe beywohnen, vnd dieselbe trewlich zu Gottes ehren vnd
„der lieben Iugendt wolfartt befördern vnd fortsetzen helffen wollen." Diese Wen-
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düng weist auf die Absicht hin, aus der Zahl der »uäitoreg einen Stamm von Lehrern
zu gewinnen, die der neuen Methode kundig, dieselbe unmittelbar in die Schule ein¬
führen sollten, und in der That werden wir bald mehrere von ihnen in den neu errich¬
teten Stadtschulen als Lehrer beschäftigt finden, während Andere dem Ratichius die
Vortrage über seine Methode zur Information künftiger Lehrer abnehmen. Die
Fürsten Ernst und Ludwig müssen nämlich sehr bald zu der Erkenntnis; gekommen sein,
daß, um der neuen Lehrart einen dauernden Bestand zu sichern, nichts nothwendiger
als die Errichtung einer Art von Lehrer-Seminar sei, Ratichius aber zur fortgesetzten
Uedernahmeder damit verbundenenArbeiten nicht angehalten werden könne. Denn
sie nehmen schon im folgenden Jahre l'rostiug, Clueinxius und kompsius zur
Unterweisung der Collaboranten und Studenten bei Hoffe an, und be¬
halten dem Ratichius nur die Oberaufsicht und das Recht der Mitwirkung beim Unter¬
richte der praeeeptores vor. Entscheidend ist in dieser Hinsicht eine Convention, die
am Uten Iuny 1619 zwischen den Fürsten und dem alten Didaktikcr abgeschlossen ist.
Es heißt darin:

Erstlich, sollen bis zu mchrer vnd bessrcr gclcgcnhcit folgende sprachen in
Vdung, Lehrung vnd crlernung getrieben werden, Nehmlich, die Deutzsche,He¬
bräische, Griechische,Lateinische, und Französische Sprache.'— Die Deutzsche in der
Statt für Knaben vnd Mägdlein, darzu vnterschiednen ortt zu bstimmen, znxcn für
die Knaben, vnd zween für die Mägdlein: Zu ihren prgeoeplorn, im Lesen, Schrei¬
ben, Rechnen, vnd Sinken, sollen gebraucht werden, Johannes Bicrberg, Rudolph
Stubenrauch, unb Simon Christianus, vnd soll für die angehenden das getruckte Lese¬
büchlein, darauff aber vnd sonstcn für die andern das deutsche newe Testament oder
die ganze Vibell, nach anweisung des Nationi,', fürgenohmmen, vnd dann in einem
vnd dem andern gefolget werden. Also das iedes Tages morgents Anderthalb stunde
zu vnterschiedenen Zeiten Nachmittageseben so viel hierzu fleißig von Lehrern vnd Zu¬
hörern angewendet werden, des Sonnabents aber bey den tippeln die Wiederholung
nach ihrer beschaffenheit geschehe.

In der HebräischenSprache soll in der Statt für Studenten vnd andern die
sich angeben, von ZI. Ll,ltui,8l»r ^lualtern des Tages zwo stunden, eine Vormit¬
tage, die andere Nachmittage gelesen, alle Sonnabents was die gantze woche ge¬
lesen von ihme wiederholet auch die Sprachlehr getrieben werden. Aussen Schlosse
helt Kllrtiniis Irostius die gewöhnlicheloction von 9 biß vmb 1U vhren, vnd
lesen sie beide die bücher Moisis in derselben Sprache, vnd was demselben nach an¬
geordnet werden soll.

In Griechischer spräche soll Christoph Vierthaler in der Statt aufgestellet werden,
für die Stattknaben, des Tages drey stunden, zwo Vormittage zur lection, die dritte
Nachmittage zur Frammatio« vnd »'«Petition, liefet den EvangelistenI.u<:»m, vnd
^.«t» ^postolurum, vnd folgents das Zantze newe Testament, die dritte stunde nimmt
er zur rspetitinn vnd Griechischen lxrilmmati«:». Zu Hofe lieset 21. Ollristiunu«
Ausint/ius täglich eine stunde, von zehen vhren biß vmb eilffe für die praeoepturn
vnd Studenten, die leolion sollgeschchen aus dem I^ueiüuu oder Homoru, vnd wird
von ihme der griechischensprachlehr gebrauch zugleich gewiesen vnd getrieben.

In
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In Lateinischer spräche soll Abraham Ulrich den L'orentiuw hei den Stattknaben
in den zugerichteten nuäitorio ober der Wagen treiben, zwo stunden des Tages, eine
Vormittage lesen, vnd die dritte Nachmittage zu der ßrammatioil vnd repstition neh¬
men. Moulnug ?omnei soll zum Hoffe für die praeosuturn vnd studcntendes Ta¬
ges eine stunde im klaut« lesen.

In der Französischen spräche helt Iohan le Clercq die leotinn von sieben bis acht
vhren früe morgents vnd treibet darbey die vbung in der Französischen sprachlehr.
Damit nun sonderlich in der Statt die vnterschiedcncn 6l«8«en vnd «uäitoriu recht
mögen ausgetheilet werden, sollen die angegebenen Knaben vnd Mägdlein in beisein
KatiolH vnd der hierzu verordneten <üummis8nri«n vorgefordert, ihr pruksotus er¬
kundiget, vnd worzu ein ieder bequem, dahin gewiesen, auch do mangel an büchern
fürfallen thete, solche,ihnenehestes Tages geschafft werden. Gleichfalls sol von denen
von Ihren FF. GG. wegen verordneten6omml88grien vnd klutesgorn mit Zuzie¬
hung liatioliii, die abtheilung der Personen, so in ieder Sprachen beides in der Statt
vnd zu hoffe sich vntcrrichten lassen wollen, gemacht vnd alles zur Nachricht fürst Lud¬
wigs F. Gn. schrifftlich eingegeben werden. Wie dan sonderlich der sprachen halben
nunmehr auch zu den partieulnr Lateinischen,Hebreischen, Griechischen vnd Fran-
tzösischen ßrnmmlttiolien zu schreiten, vnd an deren Verfertigung fleißig? von allen
theilen zu arbeiten, dergestalt, das dieselben, so viel müglich oder zum wenigsten bei
der Iugent nötig, innerhalb drey Monat von äatn an verfertiget, vnd hierzu aus
den lexicis die notdurfft zusammengesucht werden.

Fürs Ander, Betreffend die i>e»Iin, soll izo anfangs die 2Ietl,pli^8ioll und I^u-
ßicn von VI. Nien»«1 Mollio des Tages eine stunde für die ^rnoreptorn vnd fremd-
den, nach anweisungliaticliii gelesen werden, also das wan die eine hindurch, die
andere vorgenohmmen,vnd alle Wochen oder vierzehen tage nach gelegenheit eine tis^n-
tlltiun von ihme gehalten werde.

In lieturims soll Nirolims pump^'us die woche eine stunde oder drey die
pirnocept« «xplieiren, vnd die <lecll>ml»tiun«8 bei den Studenten austheilen.

Do auch mehr Studenten vnd Frembde ankommen, soll derer beschaffenheit nach,
die in8titutione5iuri8^ oder sonsten etwas in ti8eill1ini3 s»rl»otlei8, für sie vorge¬
nohmmen werden.

Vnd weil hierbey nötig, das ?role88oi>e8 vnd kraooeptoi^, so alhier zu
Cöthen zu diesem werck bestcndig gebraucht werden, den nivtliuäum tnoeillii, sowohl
in r<,!,u8 als den sprachen recht fassen, begreiffen, vndt mit nutz treiben können, als
hat ^VoIfFlmßu8 Ii3tioliiu8 sich dahin ausdrücklichgegen Ihren F. F. Gn. in vnter-
thenigkeit hiermit erkleret vnd zugesaget, das er einem jeden derselben der praxin in
der spräche oder fachen, darinnen er gebraucht wird (zur volkommenen bestendigkeit
dieses wercks, so alhier zu Cöthen wesentlich getrieben, vnd so lang er lebet, stets er¬
halten, auch ins künftige mit göttlicher hülffe verbleiben soll) treues fleißes, nach Zeit
vnd gelegenheittder fachen vnterweisen will, deine sie auch in allem fleißig vnd getreu»
lich nachzugehen, schuldig sein sollen.

Die hier Genannten wurden zum Theil auch mit Ausarbeitung der Schulbücher
und Compendien beauftragt, die beim Unterrichtzu Grunde gelegt werden sollten.
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N. L»1tllgsi»r «ulllt«', so heißt es in der angezogenen Convention bald darauf
weiter, wird in der arbeit zum spruchbüchlein gehörig, imDiüIoßu vber dem <3«n«8i
und andern zur hedreischen spräche dienlich fortfahren. — Also auch U. Melil»e1
Nullius in seiner verfaßten ?d^sioa, vnd was der anhengig. — 21. Oliristill-
,ni8 tlueintxiu» soll was zu der Griechischen z»nrt.i«u1»rklrummntio nötig inner¬
halb drey Monat von «lntu an verfertigen vnd hierzu die notturfft aus den lexiois
zusammenbringen.-— Nartinu» l'ruLtiu» sol täglich in den Orientalischen spra¬
chen, was zu den lexiois vnd p«i>tieu1»r Grammatichen dienlich, culli^irLn. —
Uie«1l»i8 kvmpeus soll im eorri^iren, vnd vordeutzschen des ?I«nti, vnd mit
den angewieseneniutioibus darinnen fortfahren, vnd wan solches geschehen das
Lateinische lexieum, vnd was zur partioulör Lateinischen 6l>l»mmi»tioanotwendig,
auch ehest verfertigen. — lean I« (llerz soll in Verfertigung der französischen
Grammatich vnd Mexico fortfahren. — ZI. I^iäavioo I^uoin wird die N«tl,pli^-
sioa vnd I^u^i«» ^.ristotelig deutzsch zu Haus verfertigen von Ihren FF. GG. in
gnaden aufgetragen werden.

§. 2.

Es versteht sich von selbst, daß dem Ratichius eine Revision dieser Arbeiten
zustand, wie er denn überhaupt wenigstens eine Zeit lang alle Einrichtungen in Vor¬
schlag zu bringen und, sobald sie von den Fürsten genehmigt waren, im Allgemei¬
nen zu überwachen hatte, während die Spccialaufsicht auf feinen Wunsch Andern
übertragen wurde.

So hatten Anfangs Ernst von Freibergk und Friedrich von Schilling die Spe¬
cialaufsichtüber die Studien und das Leben derer, die zu Hoffe als Collaboranten
und Studenten unterwiesen wurden. Sie erhielten eine Instruction ä. 6. 13. Ja¬
nuar 1619, die aus folgenden acht Paragraphen bestand.

1. Sollen sie mit Zuziehung erwehntes Kntieliij, in fleißige acht nehmen, das
alle dieihenige, so sich dieser ÜiäaLtie» halber anhero begeben«, vndt darinnen vn-
terweisen lassen wollen, sich binnen der, in der hierzu verordneten m»trioul3, be¬
stimmten Zeit, gebührlich ahnmelden.

2. Wann sich nuhn einer oder der ander ahngeben, sollen sie mit Ilatieuin
darauß oommuniLiren, vndt es dahin richten, daß derselbe durch nothwendigeCon-
ferenz vndt vnterrede, erkundigung einziehen möge, ob der oder dieselben zu dieser
inlurmatioii vf vndt ahnzunehmen.

3. Do sie nuhn solches ingesambt vor rathsamb befinden, sollen sie verfügen,
daß einer oder der ander mitt seinem tauff- vndt zunahmen ahn gebührlichemortt
vndt stelle, nach gelegenheit standes vndt Herkommens, in erwehnte m»ti>i«u1»m
sich eigenhändigeinschreibe.

4. Sollen sie sich auch bei einem jedtwedem mitt vleiß erkundigen, ob einer
oder der ander, welcher nicht «ui iuris, mit gutem willen vndt wissen, seiner Al¬
tern oder Vormündern, sich in dieser Lehrartt vntterweisenlassen wolle, damit es
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nicht das ahnsehen gewinnen möge, ob iemandts ungebührlicherweise zu diesem werck
^ersuütiret vndt gezogen würde.

5. Wann sie einen oder-den andern in bcrürte m^trioulam einschreiben lassen
wollen: Sollen sie denselben vor allen dingen mit Ernst vndt vleiß erinnern vndt
vermahnen, das er sich eines christlichen eingezogenenstillen vndt erbarn Lebens vndt
Wandels befleissigen vndt dem ihenigen allenthalben nachkommen wolle, darzu ihn
mehr besagte mütrioul» verbindet.

6. Dahero Sie die Verordnete, neben K«t!obio, soviel sie ihrer Ambtsge-
schäfte'halber abkommen können, in gesambt vndt sonders, tagliche trewe vfsicht
haben, vndt es dahin richten sollen, damit gute Ordnung vndt Disciplin erhalten,
vndt im Gegenfall diesem nützlichen heilsamenwerck, kein nachtheil zugezogen wer¬
den möge.

7. Da sich auch ctwan vncinigkeit, mißverstände, oder andere vngebühr be¬
geben vndt zutragen solle: sollen sie neben K«ti«Iiio die versöhnen vor sich beschei¬
den, vndt sich befleissigen,dasselbe alsbalden in der gute beizulegen, zuVergleichen
vndt abzuschaffen oder da ihnen hieran erwinde, solches vnterthanig ahnmelden, be¬
richten, vndt darauf bescheidts gewartten.

8. Sollten auch die Sachen also- beschaffen erfunden werden, daß darinnen
gerichtlicheentscheidungvonnöthm: sollen sie dieselben ahn uns (Fürst Ludewigen
zu Anhalt, als den Landtsfürften dieses orts) vnterthanig bringen, vndt gebühren¬
der ahnordnung gewarten.

Hißnatum Cöthen, vnter vnserer obgenannter beider Fürsten eigener Handt
Lusoriptiun, vndt aufgerückten Daum Secreten, den 13. Ianuarij. A. 1619.

G. Ernst H. zu Weimar.
I.. 8.

Ludwig F. zu Anhalt.
I.. 8.

Aber dem Ratichius fielen die Bestimmungenin §. 6. u. 7. „wegen anderer
obliegenden Verrichtung" beschwerlich. Deshalb wurden den Herrn von Frcibergk und
von Schilling unter dem 9ten Iuny 1619 noch zwei Professoren Balthasar Gwalther
und Michael Wolf von Jena mit dem Auftrage zugeordnet:

1. mit allem vleiß darauf sehen vndt es dahin« richten, damitt die Leotin.
nes zu den verordneten Stunden vnd ahn bestimmbtcn örthern richtig gehalten,
niemand der nicht immntrioulirt, oder durch specialvergunstigung,die bey den an¬
wesenden Fürsten vndt liatiekio stehen soll, hineingelassen,vnd keine ohne erheb¬
liche Ursache versäumet vndt ausgcsetzet werden möge. Ingleichen soll nicht gestat¬
tet werden, das einer seine vorgenommeneleotiuu verlassen vnd ohne vorwissen zu
einer andern sich begeben wolle.

2. Sollen die zugeordnetenprulessore» diejenigenoollaboilmten vnd stu-
denten welchen Iil»tiolüu8 eine in ihrer eynes beysein gewisse arbeit vftragen wirbt,
mitt fieiß erinnern vnd vermahnen, das ein ieder das seine unnachlässigvfsetze,
außarbeite vndt vbergebe, vndt wan eines oder das andere verferttiget, vf begeh-

3«



20

ren Katiolch' erkundigenvnd abfordern, damitt dasselbe revidiret vndt also denn dar¬
auf fernere Verordnung gethan werden möge.

Do etwas wichtiges fürfile, sollen sie mit gnediger permigsinn F. Ludwigs
F. Gn>, als woll lintienii Rath fürnehmen, und sonsten sich vorigen Memorial!
vom vnto den 13ten Ianuarij dieses Ihares in allem gemäß verhalten.

In demselben Sinne heißt es in der bereits oben angezognen Convention:
Fürs dritte, die in«z>eotiunvnd regiment Vber die oollÄburnnton vnd 8tu-

6enteu sollen, vermöge sonderbarer ausgefertigter eummi^inn, haben Ernst von
Frcybergk, Friedrich von Schilling, N. Ll>ltli»8l,r llunlter, und 31. Moliael
V^olliu» bis künftig mehr hier zugezogen werden, in wichtigen fachen mit Raht vnd
Vorwisscn Fürst Ludwigs F. Gn. vnd Itittioliii verfahren. Die arbeit so ein iedcr
nebenst abwartung ihrer lesestunden zu verrichten soll liatioüilis jedem besonders,
vnd wo es nötig auch beyseins eines oder andern der prulossuren auftragen, vnd
so oft er es begehret, durch dieselbe, was sie gethän erkundiget vnd abgefordert
werden.

Die Aufsicht über die Schulen in der Stadt dagegen sollte nach derselben
Convention Nr. 4., dem Superintendenten ^ä«mo 8tresoni, zween aus dem
Rahte beider Stätte vnd zween aus der Bürgerschafft mit vorwissen NatioKH
ahnbefohlen werden: aber die 8 Tage später, unter dem I8ten Iuny dieses Jah¬
res ausgefertigte Instruction ist mittelst Schreibens von demselben Datum an ?
Personen gerichtet, namentlich an den Superintendenten ^.<Inmum ^tregoneni,
Li>Itlias3r 8turm, Daniel liiiuell, ^n6rei>s LramißK, IInn» He^ewnlät,
Odristopn 0 liier, Nnrtiu Schnurre. Sie lautet wie folgt:

1. Erstlich: Haben sie sich mit allemWleiß der Aufsichtt wegen in dieser Lchr-
artt, bey Katiolii«, zuerkundigen, demselben vleißig nachzusetzen auch nichts, für
ihre Person, ohne 'sonderbahren bevelch S. F. G. vndt dero hierzu verordneten
Oowmissnrien, darinnen zuendern, sondern so viel möglich, dasselbe in der Stille
zu verrichtten.

2. Sollen sie vleissig zusehen, das die ahngcordnetcnSchulstundenan den vn-
terschiedencn ortten von praeoepturen vnd cligeipeln vleissig besuchtt, vnd in aller
Zuchtt mitt gebührendemrespect gehalten werden.

3. Das in dieselbe leetiunen niemand der nicht hierzu geordnet, ohne Vor¬
wissen S. F. G. oder üati«nH komme, Wan sich aber iemand deswegen bei ihnen
eine oder die andere leetiun zuhören, ahngebe, hatt einer unter ihnen dasselbe durch
ein Zetteln, oder mündlich Katiolno zuvermelden, vnd Zuvernehmen, wess man sich
zu verhalten.

4. Das zu ieder Class die Verordneten Knaben vnd Mägdlein ausser Leibs-
schwacheitt, welches bey ihnen iedesmals von den Eltern oder Verwanttcn ahnzuzci-
gen auß der Schulen nicht bleiben, auch ohne VorwissenNatielH in andere Clas-
sen nicht zugelassen oder transleliret werden sollen.

5. Wan vberdieß Nachlässigkeitbey den Knaben vndt Mägdlein gespüret wür¬
de, sollen sie ihre Eltern, Vormünder oder Verwantten hierüber zurede stellen, das
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sie hierunter gebuhrendermassen, von ihnen ahngesehen werden, vnd do solches
nicht fruchtete, dasselbe bcrichtten, damit die Obrigkeitt ihr Ambt auch hicrbey zu
thun wisse. ^

6. Wan etwan Mangel an den prnnonptoren im lesen vnd vntcrrichtten für-
fiele, haben sie die prascßptoryg hierinnen, erst gütlich, doch im geheimen zuver¬
mahnen, oder Raticliio dasselbe ahnzuzeigen, welcher mit guter Vnterweisung sol¬
chem bey zelten vorkohmmen werde.

7. Sollen sie täglichs nach gelegenheitt, iedes Ambts vnd persohn, doch einer
umb den andern, die schulen einmahl besuchen, oder zum wenigstenam Sonnabend
der KepLtition beywohnen, die Schriften bmebens dem Oataloßo der abwesenden,
ihnen von den pinLoeptoribug vorzeigen lassen damitt sie von Woche zu Woche
den fortgang oder mangelt desto besser erfahren können.

8. Sollen sie auch vleissig achtung haben, das, was von Knaben vnd Magd¬
lein noch vorhanden ins künftige zu den Schulen möge gebrachtt vnd also aller mus-
siggang vnd vergeblich vmblauffen der Jugend verhindertt werde.

Zugleich wurden die Gehaltsverhaltnisse geregelt; indessen beziehen sich die No¬
tizen in den vorliegendenActen nur auf die drei zu Hofe unterrichtenden Professo¬
ren. Diese erhielten im ersten Jahre 200 Thlr., in monatlichen Raten zu zahlen,
im zweiten 10 Thlr. mehr und zugleich die Erlaubniß, Privatvorlesungcn halten zu
dürfen und sich dafür besonders bezahlen zu lassen. Daß sie im Jahre 1620 von neuem
angenommen und bestellt wurden, darf nicht auffallen, da es in jener Zeit gewöhnlich
war, bei solchen Gelegenheiten nur auf kürzere Zeiträume zu contrahiren. Eben so leicht
erklärlich ist der Grund, weßhalb die übrigen Professoren, als Gualther und Wolf
nicht von Fürst Ludwig besoldet wurden. Es erhellt nämlich aus ihrer Bestallung,
daß sie ihr Amt und Function als Ienaische Professoren beibehielten: woraus sich
schließen läßt, daß sie auch ferner von Herzog Johann Ernst remunerirt wurden.
Die Lehrer dagegen an den Schulen in der Stadt, wie Stubenrauch, Vierberg
u. s. w. waren meist geborene Anhaltiner, und schon vorher im Dienste Fürst Lud¬
wigs als Lehrer der bisher bestandenenSchulen in Cöthen gewesen. Sie bezogen
daher ihre Gehalte wie früher aus den stadtischenFonds: wie hoch diese sich aber
belaufen, ist nicht zu ermitteln.

§. 3.
Hienach war der Vesoldungsetat nicht bedeutend. Um so mehr Kosten vcrur-

sachte das Anlegen und die Unterhaltung der Druckerei.
Der Fürst ließ die Lettern zu 6 Sprachen theils aus Holland kommen, theils

wurden dieselben in einer eignen Schriftgießerei zu Cöthen bereitet; sodann ver¬
schrieb er 4 Setzer und 2 Drucker aus Rostock und Jena; das Papier wurde
contractmäßig aus Quedlinburg bezogen und zugleich mit dem Rathe der Stadt
Frankfurt wegen eines den Verlag betreffendenNachdruck-Verbots unterhandelt.
Ratichius führte die Oberaufsicht, jedoch stand es auch den Professoren frei, zu
Zeiten hineinzugehen, und mit zuzusehen. Clericus hatte die gedruckten Bücher,
wie das Papier in Verwahrung, und war gehalten, der fürstlichenKammer Rech-



22

nung abzulegen. Daneben widmete aber der Fürst Ludwig den Arbeiten der Dru¬
ckerei fortdauernd seine besondereAufmerksamkeit, worüber man sich bei seinem le¬
bendigen Eifer für alle Unternehmungen, die das wissenschaftlicheLeben förderten, wie
bei der Bedeutung des unternommenenWerkes nicht wundern darf.

Es wurden in der Druckerei zunächst die Schriften gedruckt, welche Ratichius
in den Schulen zu gebrauchen dachte. Motschmann giebt a. a. O. S. 78. §. 12.
folgende an:

1) Nnevo1«pl>e6ia prn viclgetie« Natiouii. ^. 1619 in meü. 8,
2) Allunterweisungnach der Lehr-Art Nation». 1619.
3) AllgemeineSprach-Lehre. 1619.
4) Lese-Büchlein für die angehende Jugend nach der Lehr-Art Katienii. 1619.
s) Arammatio» Universalis pro Vläaetiea Rationii. 1619.
6) I^a tlr»inm»ire Universelle pour 1a lliäaetique äe liatiene. 1619.
7) Oompenäiiilu Clrammatieae latinue »ä viäaetieam üatienii, 1620,
8) 1^« ^rammatiea Universale per la viäattio«. 1620,
9) Griechische Sprach-Vbung. 1620.
10) t!uinnen6iiiin I^oßieae »ä Hiilaotio. 1621.
11) Kurtzer Begriff der Verstand-Lehre zu der Lehr-Art. 1621.

Dieses Verzeichniß wiederholt Maßmann in den frcim. Jahrb. für Volksch.
B. 7- H. 1. S. 34. Indessen ist es weder genau noch vollständig. Die unter
Nr. 3, 5, 6, 8 aufgeführten Schriften hatten als ein Werk, das nur in verschie¬
denen Sprachen verfaßt ist, zusammengestellt,auch bemerkt werden sollen, daß die
unter Nr. 9. aufgeführte Griechische Sprachübung nur eine Uedersetzung von: 5o3
N?.^v«s^c>3 /^v«<7^« 7IH03 r^v ckcl«xrix^v 1620. sei, wie aus ihrem vollständigen
Titel: „Griechische Sprachvbung ins Deutsche gebracht zur Lehrart" deutlich erhellt.
Endlich fehlt die Angabe mehrerer Hieher gehöriger damals in Cöthen erschienener
Schriften, namentlich: ?ul»Iii l'erentii oumoeäiae sex pro 6ic!»etiea liatioliii
reoensitae ouin tribus inclieibus. tlotnenis 1619. und dasselbe Werk deutsch:
Vublii ^l'erentii 8eons Vreuäen 8piel. Zur Lehrart. Cöthen 1620. vgl. dazu
Allgcm. litter. Anzeiger 180N. S. 1150. 1151. ferner führt der Schluß der öfter
erwähnten Convention, der sich über die Druckerei verbreitet, darauf, daß darin
die allgemeineSprachlehre auch im Hebräischenund Griechischen,daß Compendien
der Metaphysik, Dialectik und Rhetorik, deutsch und lateinisch, daß die Comödien
des plautus in ähnlicher Weise, wie die des lerentius gedruckt worden und
daß gleichzeitig die Ingtitutiunes iuris herausgekommen sind. Denn obwohl
darin von allen diesen Werken nur gesagt wird, daß sie in Arbeit genommenoder
ausgedruckt werden sollen, so ist doch, da die Convention am Uten Juni 1619 ab¬
geschlossen ist,, die Druckerei aber bis 1622 bestand, an ihrem wirklichen Erscheinen
nicht zu zweifeln. Ja spater scheint sich die Wirksamkeit der Druckerei sogar noch
weiter ausgedehnt zu haben. Denn abgesehen davon, daß in den vorliegenden Acten
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noch ein syrisches neues Testament, ein Isxioon 8?riaeum, ein Nietionarium
klrummntienni l^ntinum et lx«rm»num, die Institutiones iuris deutsch, die
trenesis mit Commentar, als gedruckt genannt werden, suchen die verbündeten Für¬
sten auch ein Privilegium wegen Verkaufs ihres Verlags nach, und schicken, als
sie dieß erlangt haben, den Johann Clericus nach Leipzig mit einem Cataloge zur
Messe. Und daß die Menge der gedruckten Bücher während der vier Jahre bedeu¬
tend herangewachsenwar, ergiebt sich außerdem daraus, daß bei der Auseinander¬
setzung im Jahre 1622 die Fürsten auf die genaue Thcilung der Bücher ein auf¬
merksames Auge hatten.

§.4.
Noch ehe die nöthigen Schulbücher in der Druckerei vollendet waren, vcrhan,

delte Ludwig mit den stadtischen Behörden. Er ließ, wie Beckmann in seiner Historie
des Fürstenthums Anhalt, Zerbst 17W. Th. V. Buch 3. Cap. 1. §. 15. S. 484. refe-
rirt, „vermittelst Rescripti vom I2ten May ^. 1619. der ganzen Bürgerschaft der
Alten und Neuen Stat Köhten, in Beisein beider damahls noch feinden Rahts-
OoUeßiurum, durch hierzu verordnete Furstl. Commissarien, vortragen: ^ Daß
nunmehro Ihr. Fürstl. Gnaden mit Verleihung Göttlicher Gnaden, das mit gutem
Bedacht vorgenommen, Schul - Werck der neuen Diä^ctien oder Lehr-Art Hr.
Wolfgang Ratichii, einen Anfang zu machen, und dieselbe erstlich in Deutscher,
Lateinischerund Griegischer, und dann auch, wo Jemand Lust hätte, in mehrere
Sprachen unterwiesen zu sein, in Hebräischerund FranzösischerSprache, zu eröff¬
nen gäntzlich entschlossen. ^ Damit aber Niemand, der aus Unwissenheit und Un¬
terricht anders, von solchem Wercke halten möchte, als Sichs an ihm selbst ver¬
hält, oder vermeinen möchte, als ob jemand dazu sollte gezwungen sein, sollte der
Bürgerschaft ferner hievon Andeutung gethan werden: 1. Daß I. F. G. diejenige,
so zu Ihrer leichteren Unterweisungdie Neue Lehr-Kunst anzunehmen willens, mit
gnugsamer Institution an unterschiedenen Classcn und Ochrtern verschen lassen wollte.
2. Und, daß demnach ein ieder, Er sei reich oder arm, jung oder alt, wieviel er
seine Kinder, und in welcher Sprache er sie unterweisen zu lassen willens, bei Bür¬
gen,. Lucas Brambegen, Kämm. Daniel Rauchen, und Rahtm. Christof Viertha-
lern, aufs längeste innerhalb 14 Tagen Anzeigung thun lassen sollte. 3. Da aber
verhoffentlichdie gantze Bürgerschaft, in Betrachtung, daß hierdurch ihre und ihrer
Kinder und Nachkommen Nutz und Wohlfahrt gesucht wird, Sich zu der Lehr¬
kunst bequemenwürde, wäre I, F. G. Gnadige Meinung, durch die jetzige Pen«,
reptore» eine gnugsame Information und Anweisung die Jugend so wohl, in der
Mägdlein- als in der Knaben-Schule unterweisen zu lassen. 4. Damit auch Nie¬
mand einigen Abscheu, und desto weniger Bedencken hierin tragen möchte, haben
sich hiebci I. F. G. daß sich niemand einer neuen Beschwerung hierdurch sollte zu
befahren haben, gnädigst erklähret. 5. Wären dabei I. F. G. des Gnädigen Ver¬
trauens zu Ihrer unterthänigen Bürgerschaft, Sie Sich hinwieder gegen solches
Werk, weil es Lnuum publicum oon«ern!ret, So Sie künftig einen gedeihlichen
8u«oe8»um spül)ren würden, aller Billigkeit und danckbahren Gebühr befleissigen
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würden. Es ist auch hierauf ein Verzeichnißeingegeben worden, Sowohl der Kna¬
ben und Magdlein, als der vorhandenen Stuben, und anzurichtenden Tische wegen,
und haben sich gefunden in dem Hallischen Viertel 53 Knaben, 56 Magdlein, 18
Stuben, 7 Tische; Im Magdeb. Viertel 5? Knaben, 54 Mägdlein, 12 Stuben,
8 Tische; Im Schalannischen Viertel 70 Knaben, 55 Magdlein, 17 Stuben, 5
Tische; Im Neuen Neu-Markt und Wilkendorf 2? Knaben, 22 Mägdlein; In
der Neustadt Köchen 24 Knaben, 15 Mägdlein, 4 Stuben, 1 Tisch und 9 Perso¬
nen, daß also zu diesem Wercke vorhanden gewesen 231 Knaben, 202 Magdlein,
51 Stuben und 21 Tische. Es sein auch hienächst neue Häuser aufgebaut worden,
darin öffentlich sollte gelehret werden".

§. 5.
Um aber dem öffentlichen Unterrichte die gewünschten Erfolge zu sichern <

den zuvörderst folgende ganz allgemeineBestimmungen getroffen.
wur-

Anordnung der Schuelstunden zu der Neweu Lehrartt

Vor die Knaben.

1. In der Griechischenclasse ist zum prüeoeptore verordnet der Schuel
Rector, OKristopliorus Viertliüler, vndt soll die leotiones in seinem Hause biß
zu gelegener Verordnung, halten: Liefet den Evangelisten I^uoam anfangs, folgents
die Apostellgeschichte, vndt dan das gantze Newe Testament, treibet darneben die
ClrainmatieÄlia, vndt das Griechische schreiben.

Vor Mittage. Jedes tages von ? biß zu 8, vndt dan wieder von 9 biß zu
10 Uhren, außgenommcn den Donnerstag, da wegen der Predigt nur eine Stunde
von 9 biß zu 10 Isetiun gehalten, vndt des Sonnabens, do Vormittage, was von
ihm die woche gelesen, wiederholet, vndt was geschrieben,besehen wird.

2. In der Lateinischen classe ist zum praeeeptur« verordnet Abraham Ulrich,
vndt soll die leotione« in Hein newen Losament, ober der Wag vndt brod hauß
halten; liefet den l'ersntium nacheinander gantz durch, vndt treibet darbei die
Llrammatiealig, zu solcher Sprache gehörig, vndt das Lateinische schreiben.

Vor Mittage. Jedes tages auch von 7 biß zu 8 vndt dann wieder von 9 biß
zu 10. Außgenommcnden Donnerstag do gleichfalls nur eine Stunde zur loction ge¬
nommen wird, von 9 biß zu 10, vndt des Sonnabents, do Vormittage, was die'woche
gelesen, wiederholet, vndt was geschrieben,besehen wirbt. Vndt weill die griechi¬
schen vndt Lateinischen Knaben im Deutschen Lesen vndt schreiben noch ettwas schwach,
so soll er nach Mittage eine Stunde von 4 biß zu 5 iedes Tages hierzu in der
Bibell vndt der deutschen SprachLehr, bis sie fertig, nehmen, vndt wirdt das, wan

die
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die Knaben weiter kommen, diese stunde, so woll vom Ileotore alß Ulrichen zur Grie¬
chischen vndt Lateinischen Lection angewendetwerden.

3. In der Teutschen class vor die Ienige, so allein zur Teutschcn Sprache ge-
halten werden, ist zum prneveptoro verordnet: 1^ Johann Stubenrauch, der seine
lectiones halten soll in einem darzu verordnetemHause, biß die altte Schule oben fer¬
tig wird; liefet das neue Testament anfangs, vndt den Heidelbergischen Catechismum,
eine woche einen Evangelisten, die andere den Catechismumganz durch: folgMts die
gantze Bibell, vndt treibet darneben die teutsche Sprachlehr vndt schreiben. Vndt dan
loanno» LierliLrß zu dem Lesedüchleinfür die kleinen ankommenden Knaben, welche
er zum Lesen vndt schreiben alleine thuet anfüren hatt seine class in der untersten Stube
der alten Schule, vndt halten beyde

Vor Mittage 2 Stunden, von 7 biß zu 8, vndt von 9 biß zu 10, vndt den
Donnerstag vndt Sonnabend wie Vorgehende.

Nach Mittage gleichfalls2 Stunden von 3 biß zur 4, vnd von 5 biß zur 6.
Das jedesmal eine Stunde darzwischen freydleibet.

Über dieses sollen Montags, Mittwochs vndt Frcytags nach mittage, von ein
Uhr bis zu zwey Uhren, vom t!»nturs die Knaben im singen vnterwiesen^ des Dien¬
stags vndt Donnerstags aber, eben zur selben Stunde von Johann Vierbergen, wer
von Knaben darzu tüchtig, in der Rcchenlehre, unterrichtet werden.

-> Vor die Magdlein.

Ist 1. zum praecoptnro verordnet her jetzige dantor, 8im«n (!ur!8tianuZ,
bey denm er in der Vibell und Heidelbergischen hateoliigmo gleich als Stubenrauch
lesen, die deutsche Sprachlehre treiben, vndt sie im Schreiben vndt rechnen üben soll.
Vndt dan T die itzige Schulmeisterin, so das Lesebüchlein zu treiben, vndt die kleinen
Kinder zum lesen vndt schreiben anzuführen: sonsten sollen sie aber die stunden Vormit¬
tage halten wie in der deutschen Schule mitt den Knaben geschicht. Nach Mittage aber
«on dreyen biß zur vier Vhren sollen im Schreiben vndt rechnen die grösten Magdlein
angewiesen, von fünff biß zu Sechsen aber diejenigen, so darzu tüchtig, auch im Sin¬
gen vom t!l,ntor«, in bcysein der Schulmeisterin, unterrichtet werden. Biß die
Mägdleinschuleanbcfohlenermaßenverfertiget, sind dazu verordnet zwey Losamenter:
eines in 21. Leueäieti ^mbrusii, das andere in Hanß Schlotthauern des al¬
tern Hauß.

Sie sind vom I8ten Juni datirt. Inzwischenleuchtete ihre Unzulänglichkeit dem
Fürsten sehr bald ein, und er fertigte unter Zuziehungdes Ii»tie!iiu8 noch im Laufe
desselben Jahres selbst eine anderweite Anordnung der Schulstunden und ausführliche
Lehrpläne für jede Klasse und Schule an, die zum Erweise der seltnen Thcilnahme
dieses hochherzigen Fürsten an dem Gedeihen das unternommenengroßen Werkes voll¬
ständig abgedrucktwerden müssen.
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Fernere aHnordnung der Schulstunden zu der neuen
L e tz r a r t t.

In der Ersten Teutzschen Classe, der kleincsten Knaben, so zum lesen vnd schrei¬
ben ahnzuweisen, soll es also gehalten werden.

Das ahnfängliche zum cingang, das Morgengebett gehaltten, darauff ihnen,
die fünff haubttstück der Christlichen Lehre oder die zwantzig Fragen des kleinen (ünte-
odismi ein tag umb den andern vorgelesen vnd dan zur arbeitt geschritten werde.

Also das der prnyoeptor darinnen die zur Schrifft vnd sonstcn gedrucktten Buch¬
staben, an einer hierzu verordneten schwartzen tafcl, darauf die Buchstabengroß vnd
klein, in roht gemahlet, den schülern, mitt Heller stimme vornenne, vnd zugleich, je¬
den Buchstaben, mitt kreyden, wie er soll geschrieben werden, weiß überziehen,damitt
fahrt er fortt, nach ahnweisungdes abgefasten Teutzschen metliaäi, vnd das die Schü¬
ler es desto baß einnehmen können, nimtt er etliche Bencke, derer vff einmahl vor,
zeigctt ihnen in den gedruckten Schreibcbüchlein, einem nach dem andern besonders,
wie sie die Feder führen, vnd die Buchstaben ziehen sollen, auf das sie hernacher desto
besser folgen können. Wan solches so weitt verrichtett, das sie in etwas die kenntniß
der Buchstaben gefasset, so leichtlich von ihnen erfahren werden kan, in deme man
die Knaben bald hier bald dar, vmb einen Buchstaben, wie er heiße, vndt was er
bedeute, an der großen tafel, befragett, muß dann bald zum Lesen geschritten, vnd
soll hierzu das erste Buch Moysis in solcher Classe vorgenohmen werden. Welches
langsam vnd wohl vnterschieden zu lesen, doch nicht daß die Syllaben oder perioti
anders, alß die äistinotiones geben, von einander getrennett werden.

Dieses Lesen soll vber eine stunde Aach einander auff einmahl nichtt getrieben
werden.

Zu dieser des Lesens vnd schreibenserlehrnung, ist eine sonderbahre persohn zu
verordnen, vnd ist 8imon (ülristianus, der t!l»ntoi> zu gebrauchen, doch das der
Küster ihme helffe, vnd zusehe, weill die Knahen viell, vnd der Onntor das singen in
Kirchen vnd schulen auch einrichten muß, das iemandt tüchtiges so woll im lesen als
schreiben Hieher ins künftige geschafft werde.

Morgentts früe vmb Halbweg sieben sollen die plneoeptorys vnd Knaben, sich
in der schulen nach dem geläutt, eines glöckleins, so hierzu sonderlicheine Viertel¬
stunde zuvor zu leutten, finden lassen; das Gcbett vnd ^l>te«!ii8mu8 wird aufs lengc-
ste vff eine halbe stunde geschehet; darauf eine stunde zum lesen; kömbt bis vff 8 Vhr.
Von acht bis vmb neun, soll der Cantor mit allen Knaben die musionm vnd das ge¬
länge, in der vntersten Stube der schulen, dahin die auß den andern klaffen mitt den
praevsptoren alle kommen sollen, verrichten.

Hiezu die Singebuldt wohlstellen, auch sonsten es also ahnzuordnen, das die klei¬
nen knaden jeder an seinem ortt vor, die andere zurück Hindersie stehen mögen.

Vnterdefsen ruhen die andern pr««o«sitoi>e»in etwas, vnd kann auch diese Ein¬
gestund von den Knaben zum theil stehend zum theil sitzend verrichtetwerden von Neun

< ,,!
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bis vmb zehm gehen die Schüler wieder ein jeglicher in seine olusse, vnd wird darin¬
nen das lesen ahngeordnetermaßenvbcrall verrichtet.

Also fehret er in der Ersten Teutzschen olnsse Vormittags bis zu zehen vhr, mit
dem Lesen in ß<me8i fortt.

Nach Mittags. Vmb Ein Vhr sollen sich die praeeepture» vnd Knaben,
ieder an seinem ortt wiederfindenlassen.

In dieser ersten Classe soll zu dieser Zeitt das schreiben vnd ahnweisungder Buch¬
staben mitt allem Vleiß ordentlich getrieben werden, von ein biß zwcy vhr. Von
zwey biß zu drey, die musiea vom 0«ntur« bey allen Knaben zugleich. Von drey
biß vmb vier, wird zum schreiben vnd ahnweisungder Ziffern gebrauchett.

(Ü2S8I8 2a-I.

In der andern Teutzschen Classe, welche Stubcnrauch verwaltet, soll ahnfangs,
von ihm das Morgcngedett, vnd darauf etliche fragen, auß dem großen (latnoKiswu
den Knaben deutlich biß vmb sieben vhr vorgelesen, werden, hierauf er zu der ordinä¬
ren biblischen Lection schreiten, vnd dieselbe biß vff acht vhr «ontinuiren soll.

Von 8 biß 9 ist die erquick- vnd fingstund.
Von 9 biß 10 fehret er im Lesen fortt vnd soll darneben den Knaben die Teutz-

sche Sprachlehr vorlesen vnd sie zu deren Verstand bringen, gestallt, wie ihm soll ge¬
wiesen werden.

Nachmittags. Von 1 biß 2 Vhr, wird ebenergcstalt im Teutzschen Lesen
fort gefahren, vnd die Sprachlehr dabey getrieben auch ihnen die praxis im gelesenen
Text gezeigett.

Von zwey biß drey, ist die erquickstund.
Von 3 biß 4 vhr, hatt er sie im schreiben, so auß dem 1 6gp. Keneseo»

spruchsweise zu nehmen, also wohl im rechnen fort zuvben.

Llassig 3«».

Soll Bierbergk zur Lateinischen sprach in verdolmetschung des l'erentij den ahn¬
fang machen vnd die knaben so weitt bringen, biß sie denselben volkömlich lesen vnd
einigermaßen interpretiren könnzn, vnd er alßdan mitt muht die Generalgrammatik
gleichfalls ihnen auß dem Lateinischen erklaren vnd bcybringen kan.

Mit abtheilung der Zeitt vnd Stunden wird obiger Bericht in acht genohmen.

In dieser Claß soll Abraham Ulricg in «x^Iiegtion« lerentii iuxta praegori-
ptum continuiren, die Grammatic erpliciren, vnd zuer Vr»xi imitationis t«,m in lo-
lzusnäo quam in »orib«näu die tisoipel ahnführen.

Wird gleichfalls obgemeldete abtheilung der Stunden in achtt genohmen.
4«

» /
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tll«88^8 Hill.

Aldae soll der Rector, außer'der Lesestundcn, so er hier oben auff dem schloß
halten wird, die anderen in seinem Hause verichten, doch dergestalt, das früe die
leotioneg, nach mittage die tllinlcltion auß dem Griechischen ins Tcutzsche, vnd dan
auß dem Teutzschen wieder ins Griechische rsmoto textu ^rnero, mit de» Knaben vor»
nehme, dasselbe alsobald sowol im Teutzschen als nachmals im Griechischen ihnen cor?
rigirc; daneben das sie deutlich in beyden sprachen schreiben, guette Achtunggebe.

In der Magdleinschule, sollen eben die Stunden, wie in der Knabenschule ge¬
halten werden.

Vey den kleinesten zum ahnfangk die fünff haubt- vnd die zwanzig fragstücken
einen tag vmb den andern nebens dem gebett getrieben werden.

Bey den ältesten Mägdlein aber, der große 0.'>l«eln8mi,8, eben in der Ord¬
nung,, wie bey den, Knaben vorgelesen, vnd des Sonnabents früe, was sie darinnen
die gantze Woche gelesen, einmahl kurtz wiederholet. Vnd der ältesten Mägdlein zu ge¬
brauchen wird vorgeschlagen,Thomas Stiglitz der Schulmeisterinn Sohn, mitt dem
vff ein leidlichst zu handle«.

Die erquickstunden sollen ebener gcstalt zum Singen der Psalmen vnd gebrauch¬
lichen Christlichen teutzschen liedern, aldae die Mägdlein zusammenkommen müssen,
gebrauchtwerden.

Sonsten bleiben die levtiones außgetheilet, wie vor diesem bey den Knaben in
den Teutzschen «1l,88il)ii8 ohne das Nachmittagedas schreiben vnd rechnen bey den gro¬
ßen Magdlein dazu kommet.

Hierbey zu gedencken das es notig sein will, das die Knaben Winters Zeitt außer
den Griechischen beysammen in der Schulen, doch in vnterschiedenen classen sein mögen,
weil es auf der Wage ziemlich kaltt. Den praeoeptorilm^ was ieden zue wissen
vonnöten, soll auß dem gefaßten Teutzschen metlioclo, abschrifftliche ingtrnotion zu-
gestellet werden, da sie hierüber mehr Berichts begehren, haben sie sich bei U. Lultlia-
8l»r 6u°»Itern ahnzugeben, welcher ihn denselben außführlichcn thun wirdt; vnter
den ältesten Knaben, werden müssen sonderliche «uricaei bestell werden, so auf die
mores der andern achtung geben, vnd kann das exnmon worum, bald nach vollen¬
detem singen, weil dasselbe nicht alle zeit eine Stunde währen darff, ehe die knaben
wiederumb in den andern klaffen gehalten, vnd wer es verdienet von dem «»ntor«
oder wechselsweiseabgestrafft werden.

Die ausgedehnterenReglements für jede Classe sind in lateinischerund deutscher
Sprache abgefaßt. Ich theile die deutsche Necension mit.

Für die Erste, oder gleichsam die Erste Claß derer, die
angewiesen werden sollen.

§. 1. Ist iemals etwas zur vnterweisungder Jugend nötig, so wird vornemlich
anfangs erfordert, das die aufferziehungder Eltern daheim, der Präceptoren ihrer
mühe in den schulen zu Hülste komme.

^
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§. 2. Weil aber solches zu dieser Zeit schwerlich, ja fast gar nicht, bey allen
mag erlanget werden, vnd unterdessen bey Zeit auff ein mittel zu gedcnckcn ist, so wil
von nöthen sein, eine sonderliche Claß, für diejenigen Knaben, die erstlich sollen an¬
gewiesen werden, anzuordnen, darüber ein fleißiger vnd leutseliger man, wenn er gleich
kein andere, denn nur die deutsche spräche kan, zu bestellen.

§. 3. Dieser soll durch das tcgliche gebett, durch kurtze biblische sprüche, und
durch fragen eines gemeinen gesprechs die Zunge und spräche diesen newen Schülern,
nach der reinen Meißnischen arth zu reden, formiren, und die gemeinen Mängel, deren
sie außer der Schulen gewohnet, so viel an ihm ist, durch stetige vbung corrigircn.

§. 4. Darnach soll er sich befleißigen,sie zue sittsamen gebehrden zu gewohnen,
das sie des Haupts, der hcnde und kleider reinligkeit ihnen angelegen sein laßen: ge¬
rade und auffgericht gehen, stehen und sitzen, auff der eltern und Präceptoren Vermah¬
nung fleißig achtung geben, und wie sie beydes gegen einheimische und frembde sich
gebürlich verhalten sollen, ihnen wol einbilden.

§. 5. Soll der wegen keiner zur Schulen kommen, der nicht die Haar ausge«
kemmet habe; Wer solches nicht thut, dem soll der Präceptor anzeigen, das man ihme
die federn und zottichte haar mit einem strigel werde auskcmmen.

§. 6. Ein ieglicher soll mit sauberm munde, reinem angesichte, und wol ge¬
waschenen Henden zur Schulen kommen: Damit sie von der äußerlichen Reinligkeitdes
leides, die sonderlich zur gesundthcitdienlich ist, zur innerlichenauffmunterung des
Gcmüths, von jugend auff allmehlich eingeführctwerden.

§. 7. Die Krause, sie sei gleich ausgebrochen oder schlecht, soll er recht vmbgc?
than und angehcffdet tragen: Hut, mantel, und andere kleider mit der bürsten aus-
gckehret, strumpfe und Hosen mit nesteln und bendern auffgebunden, und die schuh
sauber geputzt haben. Das Abc-buch, so er eines hat, sol er rein, unbenaget, und
unzerrissen halten. Und so der knabe von diesen Dingen etwas verleuret, soll der Prä¬
ceptor fleißig darnach forschen, oder so etwas zerrissen, ihn ermahnen, das ers daheim
bei Zeit bessern lasse. Und was solchs geringen Dings mehr ist, das sonsten mehr zur
Haus - denn zur Schulzuchtgehöret.

§. 8. Welchs alles, wenn es wol von dem Präceptor der anfangenden Schüler
wird in acht genommen, werden sie mit großem nutz zu der andern Unterweisung vor>
bereitet kommen, und die folgende arbeit so wol ihnen als den klneeeptoiibus nicht
wenig erleichtern. Denn die Verbesserungder Sitten, so allhier angefangen ist, sol
hiernach in einer iedcn claß ie mehr und mehr in acht genommen werden.

§.9. Wenn das Gebett, und die erkundigung der Sitten vollendet, soll er
eine halbe Viertelstunde den zug der buchstabcn, wie sie an der taffel roth gemalet sind,
etlich mal mit Kreiten überziehen und alsbald dieselben deutlich und helle darzu aus¬
sprechen. Da er denn den nachklang verhüten muß, das sie nicht für „el elle" für
(cn) (enne) zusagen ihnen angewehnen.

§. 10. Die folgende Viertelstunde soll er etwas freundlicher mit ihnen reden,
bald diese bald jene gemeiniglich bekannte Frage anstellen, sie zur antwort reißen,
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oder wenn sie nicht fortkönnen, ihnen mit derselben zu Hülfe kommen, und auff diese
weise ihre außsprache fleißig formircn. Vor ende der gehaltenen Schulen soll er einen
kurtzen spruch aus der Bibel ihnen vorsagen.

§. 11. Die freundlichen gesprcche aber, bald mit diesem, bald mit jenem, und
die Unterweisung der Buchstabensollen eins umbs ander gehalten werden. Und sollen
diese zarte kneblein nicht so hart gehalten werden, sondern alle gesprech mit freundlig-
und Holdseligkeit gemischt sein. Kürtzlich, Er soll die Knaben vielmehr mit leutselig:
keit und vernünftiger cmleitung anreitzen, als das er sie mit unzeitigcm Ernst ab¬
schrecken wolle.

§. 12. Alles, was entweder von Gebeten, oder sprüchen diese zarte lügend zu
fassen, soll zum öfftern wiederholet, und ihnen fürgesagt werden. Vnd soll man kei¬
nen leichtlich auffstellen, der nicht vicrtzig oder funfftzigmal, dasienige, so er auswen¬
dig saßen sollen, gehöret habe.

§. 13. Wenn sie die Buchstaben an der schwartzen taffel, vnd hernach in ihren
Büchern kennen, vnd ohngefehr das Sechste oder 7 Jahr erreichet haben, können sie
in der andern Claß, vermittels des Schreibens zu völliger crkendtnißder Buchstaben,
und darauff folgenden Buchstabirenund lesen, füglich angeführet werden.

Ist demnach der Zweck der ersten Claß dieser:
1. Die Buchstabenan der schwartzen taffel, vnd hernach ^n ihren Büchern kennen.
2. Nach ihrem alter eine wolformirte zunge vnd sprach haben.
3. Die teglichen gebcte vnd kürtzeste spräche aus der Bibel wissen.
4. So viel ihnen möglich, sich fein zu geberden vnd zu schicken wißen.

Für die II. Claß.
§. 1. In der Muttersprach, welche bei vns die deutsche ist, soll der ansang der

Unterweisung gemacht werden.
§. 2. Dahero auch des Schreibens vnd Lesens.
§. 3. Unter welchen das letzte, damit es desto besser gelernet werde, das erste

zu hülfe haben soll.
§. 4. Derhalben soll der Praccptor mit der ersten und besondernUnterweisung

von den schlechten und ursprünglichenBuchstaben, als die da leichter sind, den ansang
machen, ehe denn er den knaben zur taffel, und gewöhnlichen ordnung desabc führe.

Soll demnach den Buchstaben i mit roter Dinten, nach dieser ordnung schreiben:
i i i i i i i i i i i i i i
i i i i i i i i i i i 1 i i
i i i i i i i i i i i i i i

§. 5. Indem nun der Knabe den Praccptor schreiben siehet, und zugleich aus¬
sprechen höret, macht der Praccptor mit einer andern Feder die Buchstabeneinen nach
der andern schwartz, also, das er einen jeden zugleich ausspricht.
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§. 6. Darnach schreibet er eben auf solche art und weise, denselben Buchstaben
mit roth in des Schülers buch, und alsdann heißt er erstlich den Schüler mit der
schwartzenfeder den buchstaben nachmachen, und zugleich, wenn er ihn geschrieben
aussprechen.

§. ?. Er soll aber mit einem ieglichcn also fortfahren, das sie alle bey rechter
Zeit, welche nach des Schülers Verstand auff zwcen tage kan angcstellet werden, zu
der öffentlichen vbung des Schreibens und lesens kommen.

§. 8. Ein iegliche Viertelstundesoll einer aus den schülern zu bringen, und sol¬
len noch zween darben stehen, die zugleich mit äugen und ohren darauf mercken. Die¬
sen sollen die andern nach der ordnung folgen bis zum ende der stunde. Die ersten aber
sollen in der auffmerckung, obwol dieselbe-, weil beide Sinne noch zart sind, ein wenig
behindert wird, beharren.

§. 9. Wenn er nun auff diese weise das gantze Abc zum ende gebracht, soll
er den Schüler also vorbereitet vor die taffel stellen. Und alsdann hat er den Zweck
der ersten arbeit erreichet.

Der Zweck der ersten arbeit:
1. Das der Schüler wisse, das er eine feder habe, die zum schreiben bequeme und

dienlich genugsam sey.
2. Das er aus des Präceptors artiger ordnung und Zusammenhaltung der fingcr

wisse, das die feder, wenn man schreibet wol voraus und für gehen soll: (darzu
ihm denn die beygesctzte dreyfache ordnung der Buchstaben anleitung gibt) auch
dieselbe recht führen, und aufs Papier aussetzen können.

3. Das er in gemein die Buchstaben, einen ieden insonderheit, nach der eußerlichen
gestalt, erkeiwe.

II.
§. 1. Darnach soll an einem hellen Orte eine schwartze tafel gesetzt werden, an

welcher beydes die lautenden und mitlautenden buchstaben mit roter Farbe und augen¬
scheinlicher gestalt, mit ihren entweder cckichten oder runden winckeln sollen gemahlet,
oder vielmehr dem Präceptor gemalt übergeben werden.

§. 2. Der Präceptor soll die roten buchstaben, nach der ordnung der tafel und
des Lese- und schreibbüchlcins,eine nach der andern mit Krciten überziehen, und die
gleichsam todt waren, mit dem gewöhnlichen Zug lebendigmachen. Sobald er aber
mit dem langsamen zug einen aus denselben weis gemachet, und seinen Schülern solchs
uachzuthunbefohlen hat, soll er denselben mit Heller und deutlicher stimme aussprechen.

§. 3. Der Schüler dem er die feder, Hand und finger besonders zubereitet, und
abgerichtet hat, wie er mit den äugen und der feder den Präceptor im mahlen, also
soll er bei sich im Gemüthe denselben wiederumbfleißig nachfolgen, auch den zug nach
allen theilen anfangen und vollenden lernen.

§. 4. Wenn er dasA b c nach der im Lese- und schreibbüchlein vorgeschriebenen
weise, drey oder viermal durchlauffen, soll er den Schüler hinein auffs Vlat weisen,
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in welchem das Abc, ein icder Buchstab nur einmal dargestelltwird, da er die vor»
gehaltene ordming der lautenden und mitlautenden buchstaben in acht nehmen, und
welches lautende und mitlautende seind, anzeigen soll.

§. 6. Darnach fehret er fort zur Zusammensetzung der drunten geschriebenen
lautenden buchstaben,auff die weise, wie droben angezeiget.

§. 6. Hierauff folgen die Sylben, die einen doppcllautendenBuchstabenhaben.
Da soll er den doppellautendenbuchstaben zeigen, und diese sylben die schwer auszu¬
sprechen , durchs schreiben und aus reden hinzuthuen. Welche auf die taffel nicht kom¬
men können, sollen sie hernach vor sich selbst schwartz machen. Der Präceptor oder
anleiter soll bald dieses bald jenes fleiß erkundigen, und mit schreiben und lesen zum
text des ersten capitels im ersten Buch Mosis schreiten. Da er die anemanderhengung
im Zuge der buchstaben, wie zuvor, in den sylben und gantzen Wörtern schriftlich ihnen
vorweisen soll.

§. 7. Zuletzt soll er an der tastet die verwandtnuß der geschriebenen und ge¬
druckten buchstaben zeigen, durch bloße Wiederholung der nahmen und figuren, und
also einen leichten zugang zur gedruckten spräche bereiten, welche fonsten, wegen einer
Ungleichheit den knaben etwas schwer vorgekommen were.

Der Zweck der andern arbeit ist dieser:
1. Die Buchstaben fertig kennen.
2. Die Buchstaben und deren Natur von einander unterscheiden.
3. Die Zusammensetzung der buchstaben in schlechten und einseitigen Sylben gnugsam,

in vermengterziemlicher maßen wissen.
4. Ohne des Praceptorn oder anleiters hülffe die roten buchstaben schwartz machen,

welchs zu einer besondernstunden im beysein des Praceptoris, oder unter den
erquickstunden, in beysein eines andern darzu geordneten Praceptoris bey den
anfangenden geschehen kan, bey denen aber die schon etwas zugenommen, da¬
heim nach gewisser anzahl.

5. Im Lese - vnd schreibbüchlein den der da vorliefet mit den äugen vnd gemüthege¬
wiß folgen»

Hl.
§. 1. Wenn er die Lection des ersten Buchs Mosis anfangen will, soll er Kurch

etliche Capitel mit langsamer und gleichsam gebrochener stim, in der lection die er vor¬
her im lesebüchlcin,etliche mal, zum beschluß, ohne das schreiben getrieben fortfah¬
ren; damit die Schüler desto fertiger einer ieden Sylben buchstaben, entweder zusam¬
mensetzen, oder von einander scheiden lernen, und desto besser ihn im lesen mit äugen
und ohren folgen mögen.

§. 2. Damit sie aber nicht auff diese weise bey den sylben und Wörtern anfan¬
gen zu singen, oder einen nachklang zu geben, muß er bey Zeit zur unvcrrückten, iedoch
verstendlichen und deutlichen ausrede fortschreiten, und die zeichen des unterscheidens
und stillehaltens ihnen zeigen, damit sie dieselben nicht überhin sehen.

§. 3.
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§.3. Was die Übung im Schreiben anlangt/ ist dieselbe also zutreiben, das
sie mit der Lection des ersten Buchs Mosis zugleich fortgehe. Verwegen sollen sie
das Lese- und schreibbüchlein so lang zur vorfchrifft haben, biß sie die buchstaben,
so wol unterschiedlich,als zusammengesetzt nach der gemalten figur, malen, und ei¬
gentlich nachmachen können, damit sie hernach aus der gedruckten schrifft, entweder
die Vorbildungder abweichungm und Verenderungen, oder aber, welchs nützlicher,
Sendbriefe, oder gantze Reden abschreiben, und nach den Regeln der Wortschrei¬
bung sich verhalten können.

§. 4. Der Praccptor oder anleiter aber soll alle die weise und Regeln der
Wortschreibung treiben, beydes aus dem lese- und schreibbüchlein, und dann mit
anziehung entgegengesetzter exempel.

Der Zweck dieser arbeit ist:
1. Ziemlich lesen.
2. Ziemlich schreiben, welchs wie ich droben erinnert, durch desondere Arbeit außer

den angeordneten stunden, nach itzangezeigter art und weise geschehen soll.

Für die 3te Claß.
§. 1. Alhier wird der Knab zur deutschen Bibel I^ntlieri angewiesen. Der

Praceptor der vom ersten Buch Mosis wiederumb anfanget, und erstlich die histo¬
rischen Bücher verliest, soll hernach die Svrachlehr in der Muttersprach zutreiben,
und die andern Bücher Altes und Newes Testaments durchzulesen sich befleißigen.

§. 2. In der biblischen Lection soll er gebrauchen:
1. Eine helle und laute stimme.
2. Eine deutliche woll vnterschiedene ausrede.
3. Vor ansang eines ieglichen buchs oder histori den allgemeineninnhalt vorher-

erzelen.
§. 3. Was die deutsche svrachlehr anlangt, soll er vor derselben Handlung,

eine allgemeineerklerung von der Svrachlehr Natur, und ihren theilen, mit deut¬
lichen Worten, oder durch.verglcichung mit einem bekanten Dinge anstellen. Das
Buch, und dessen Vier-Theil in demselben zeigen.

§. 4. Darauff soll er die Beschreibungder in der Muttcrsprach geschriebenen
AllgemeinenSprachlehr ihnen fürlesen, und wenn er dieselbe schlecht crkleret, zur
beschreibungder theilen fortfahren, Die theile gegen einanderhalten, mit hinzu«
thuung, das er der ersten, nemlich der Wortschrcidung, meisten theil im biblischen
text, die Wortsprechung aber mit der ausrede und lebendiger stimm gezciget habe.
Und wenn er diese schlechte erklerung gleich zehen mal wiederholet, so bringet er
doch die Zeit nicht vorgeblichzu, damit endlich die Schüler eine allgemeine einbil-
dung oder entwurff der Sprachlehr bekommen mögen.

§.' 6. Dann gehet er fort zur Wortschreibung, welche der Schüler durch eine
vnklare erkcnntnuß, und exempelsweiseim Lese- und schreibbüchlein der ersten Claß,
und erinnerung des Präcevtoris, vernommen hat, und erkleret dieselbe oben hin
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durch excmpel aus dem Auctore genommen: Da cv fürncmlich die doppcllautcnde
Buchstaben, und einsylbige Wörter, die viel mitlautende buchstaben haben, in acht
nemen soll.

H. 6. Zur Wortsprechung gehöret die Aussprechung, da er der einen Meiß«
nischen Sprach aufs 'gcnawest sich befleißigen soll, als welche beydes von natur,
und dann aus gemeinem beyfall der deutschen den Vorzug hat. Und hier soll er
durch cntgcgcnsetzung der falschen bewrischenaussprcchung die Schüler zur reineu
sprach gewehnen.

Der Zweck dieser Arbeit wird sein:
1. Eines ieden vorgelesenenbuchs, oder biblischen histori gemeinesten Inhalt ertze»«

lcn können.
2. Zu einer hellen und lauten sprach gewehnet sein.
3. Deutlich und woll unterschiedenauesprechen können. .
4. Eine gemeine einbildung oder cntwurff der Sprachlchr in der Muttersprach

bekommen haben.
6. Den unterschied der Wortschreibungund wortsprechung, und derselben natur

durch exempel darthun können.
U

§. l. Die genzcine Ncgcll solstu allzeit in acht haben. So offte du zur aus-
legung der Allgemeinen Sprachlehr in der Muttersprach kommen wilst, so oftc ist
von nöthcn, das du die erklerung, welche dienlich ist die einbildung oder den ent-
wurff der Sprachlehr zu fassen, wiederholest.

.§. 2. Wenn die ersten beyde theil, als die geringsten zum ende gebracht,
so schreitet man zur Wortforschung. Dieselbe solst du nach erklerung der beschreit
bung also handeln, das die Zufälle oder eigenschafften durch angezogene cxempel et?
was bckant gemacht werden, bis das du zur abweichungund verenderungkommest.
Alsdann solstu anstadt eines erempels die Vorbildungen der Verenderungen, in der
Muttersprache welche sonsten zur Sonderbahren Sprachlehr gehören, vorgeben, je¬
doch die sprüchwörter, die selbständige und hülffwörter zuerst. Eben so mache es
auch in der abweichung, mit welcher Übung das letzte Viertel einer ieglichen stunde
zu zubringen.

§. 3. Die andern theile, die noch übrig sind, solst du also crklercn und durch»
lausten, das sie die Natur eines ieglichen aus anziehung der Erempcl der Mutter¬
sprache lernen. Denn die allgemeine Sprachlehr wird darumb in der Muttersprach
vorgegeben, auff das sie durch exempcl derselbensprach desto leichter getehret und
ablernet werden könne.

§. 4. Wenn du zur Wortfügung dich begeben wilst, so wiederhole dasjenige,
was du in gemein in der obtheilung der Sprachlehr von diesem theil gesagt-hast,
und erklere schlecht die beschreibung, vergleiche sie mit der Wortfügung, und lege

He, durch exempel aus dem Auctore genommen deutlich aus.
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Der Zweck dieser Arbeit ist:
1. Den Inhalt eines icglichen Kapitels oder histori aus der Bibel in gemein ver<

standen haben.
2. Die allgemeine sprachlehr also verstehen, das er eines ieglichen theils Namen,

Natur, und cigenschaftkenne, und eins vom andern durch erempel so wol die
er von sich selbst erfunden, als die im Buch begriffen, zu unterscheidenwisse.

3. Die deutsche Vorbildungender Verordnungen und abweichungcnin der Mut¬
tersprach ziemlich können.

III.
§. 1. Und weil die AllgemeineSprachlehr durch die Sonderbahre muß erkle-.

ret werden, so kan die Sonderbahre mit geringer mühe durch exempel fortgetrieben,
werden, derer das Wortregister zur Sprachlehr, eine gute notturfft durch alle theil
darreichen kan: welche unterdcssmder Praceptor sonderlichzum gemeinen nutz, ehe
denn er zur lection gehet, darinnen zusammensuchen soll.

§. 2. Die Regeln der Wortschreibung soll .er durch exempel den knaben auffS
fleißigste einbilden.

§. 3. Wie auch die Wortsprechung, was die Ausrede betrifft.
§. 4. In der Wortforschung sollen die Selbstendigen Vorwörter sonderlich,

darnach die beystendigen auch sonderlich in die abweichung gesetzet werden.
§. 5. Nach der Übung der verenderung und abweichungin der Wortforschung,

soll die Übung der Wortfügung folgen, durch eine vollkommene rede.
§. 6. Die Wortfügung soll also crkleret werden, das der Praceptor gleichsam

mit bedacht darzukomme, und eine Regel mit funfzehenoder zwanzig exempeln erklere,
nach welcher, wenn sie der Schüler verstanden, schreitet er zu einer andern in der fol¬
genden lection, also das er die bekannte Regel wieder vorneme, und so fortan zu den
folgenden.

§. 7. Die biblische Lection soll unterdessen in den andern stünden ihren or¬
dentlichen fortgang haben.

§. 8. Doch soll der Praceptor von den Regeln der allgemeinen sprachlehr
nicht ehe ablassen, biß sie die Schüler alle wol verstehen, dernach soll er zum Re¬
geln der Sonderbahren kommen, damit die Uebereinstimmungund ordnung dem
Verstand und gedechtnuß zu hülffe komme.

Der Zweck dieser letzten Arbeit wird sein:
1. Die Sprachlehr in der Muttersprach sowol die Allgemeine als die Sonderbahre

durch die von sich selbst erfundenen und in dem Buch vorhandenen exempell
verstehen, Das ist: Nach der Sprachlehr reden und Schreiben, und anderer
leute rede und Schrifften nach der Sprachlehr verstehen können.

Für die vierte Claß, welche die erste ist in der lateinischen
Schulen.

§. 1. Wenn der Schüler aus der deutschen Schul zur Lateinischen gebracht
ist, so soll er zum Lesen und Schreiben angewiesenwerden.
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§. 2. Alhier wird nun das Schreiben abermahl dem lesen bey Zeit zu Hülffe
kommen, inden, der Anleiter ihn anweiset, wie wir droben in der deutschen Schu¬
len gesehen haben.

§. 3. Und soll er auf die gründliche verwandtnuß der Buchstaben achtung
geben, wie von dem allerschlechtestcn buchstaben, 1. die andern alle hergekommen
sind, und auff was weise, nach der in der schwartzen taffel vorgeschriebenen große,
der leib, die fuße, und das Haupt (das mittelste, unterste, und oberste) so er dessen

-etwas hat zu machen sind.
§. 4. Im schreiben aber soll mit zierlichen vorschrifften, außer den angeord¬

neten Schulstunden fortgefahren, und dem Anleiter auffgewiesen werden.
§. 6. Die Lection aber eines bewerten Autoris, welcher an itzo der Terentius

ist, soll bald, nach zimlicher erkentniß der Lateinischen Schrifft vorgenommenwerden.
Welchs, wie es geschehen soll, ist itzo zuerkleren.

§. 6. Wenn er verwegen, in beysein der Scholarchen, unfern Comedienschrei-
ber anfangen will, soll er einem ieglichen sein buch, einerlei exemplar, geben, und
wenn er das Buch gezeiget, in der Muttersprach ihnen sagen, das erstlich, was
den innhalt anlanget, dieses Buch die Fabel des menschlichen lebens, gleichsam als
an einer taffel gemahlet, fürstelle, und das hier fast nichts anders gehandelt werde,
als wie es pflege im gemeinen Leben hcrtzugehen,' und das zu unserer Zeit eben
dieselbe Comoedie noch gespielet werde, nur das die Personen verendert seyen. Und
kun er ein cxempel oder zween, entweder der kinderzucht, oder der Haushaltung
oder etwa einer tugend aus gegenwertigemComoedienschreiber anziehen. Denn die
exemvel der lasier, wie sichs nit geziemet, sie alhier anzuziehen, also soll er sie in
den Lectioncn, wo sie fürlauffen, durch Wiederholungeines spruchs aus der bibel,
vcrwerffen, die straff derselben gros machen, und mit entgegenhaltung der Jugend
die Schendlichkeitderselben klerlich darthun. Was es mit den Leibeigenen für eine
beschaffenhcit,aus der Türken und Araber gewohnheit, und reubercy ihnen erklä¬
ren, und wie sie verkaufst werden/ aus den Historien anzeigen.

§. 8. Darnach soll er den Autoren abthcilen, und die Sechs Freudenspiel in
demselben ihnen zeigen.

Das erste nemlich Andriam, behelt er. Die andren lest er dißmahl fahren.
Desselbenkurtzen innhalt, erzehlt er einmahl oder drey mit gemeinen deutschen Worten.

§, 9. Wenn dieses geschehen nimmt er den verdeutschten Comedienschreiber in
Hand. Desselben eremplare, die den Lateinischenan zahl der bletter gleich sind,
reicht er den schülern auch, sagende, das sie den Comedienschreiber hier haben in
ihrer Muttersprach, welchen sie im andern Buch lateinisch haben würden. Und wenn
sie hieraus des Autoris Meinung, oder die Matern, wie mans nennet, verstehen
werden, ehe denn sie sich zum Lateinischen tert begeben, so sollen sie nicht zweifeln,
das sie hernach mit geringer mühe in der Lateinischen sprach werden fortkommen-
können.

§. lO. Nimt derwegen Andriam für, liefet die gantze Comedi aus dem Au-
tore in der Muttersprach in zwo lectionibus ihnen für, doch also, das er vor einen
ieden Handel erstlich den kurtzen innhalt desselben hersage.
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§. 1l. Wenn dieses in der Muttersprach geschehen, so nimt er den ersten
Handel wieder für, durchliest denselben gantz noch einmahl in derselben sprach, dar«
nach begibt er sich zur Vorrede, und ersten aufzug dieses Handels, liefet dieselbe
abermals in der Muttersprach für: da denn sie nicht allein mit dem Gehör, son¬
dern auch mit dem Gesicht im lesen fleißig achtung darauff geben sollen.

§. 12. Wenn nun der erste aufzug in der Muttcrsprach vorgelesen, sollen sie
den Comedienschreiber Lateinisch zur Hand haben. Der Präceptor verdeutscht eben
denselben auffzug neben der Vorrede. Und dieses alles, das er nemlich den gantzen
Handel, und wiederumb den ersten auffzug, sampt der Vorrede deutsch vorlist, her¬
nach die Vorrede neben demselben aufzuge verdolmetschet,vorrichtet er in einer stunde.

§. 13. Die folgende stunde macht ers mit den hinterstelligenauffzügen auch
also, doch das, ehe er eine iegliche verdolmetscht, er sie deutsch vorherlese, und die
Uebereinstimmungder Blctter, sowol im ansang, als am ende offen anzeige. Und
diese art soll er durch den gantzen Comedienschreiber halten.

§. 14. Sonderlich soll der Präceptor für allen diese Ordnung der Lection
stets im gemüth und für äugen haben.

1. Das er einen gantzen satz schlecht herlese, iedoch laute, und wol unterschie¬
den, das ist, das er auff die Unterscheidungszeichen,als da sind, strichlein, strich¬
lein mit dem punct, zween Punkt, und Punkt fleißig achtung gebe.

2. Das er denselben (satz) alsobald verstendlich deutsch gebe, und zu einem an,
dcrn fortschreite. Diese Verdölmetschung, wie etwas geschwinde,.und zu einer ieden
stunde durch eine newe lection geschicht,also erfordert sie, das er desto langsamerlese.

3. Das wenn ein auffzug zum ende gebracht, er den schlechten text wieder-
lefe, und damit von der arbeit auffhöre. Und wo der Schüler etwa an einem
wortt des tons wegen zweifeln tönte, wiederholet er dasselbige 2 oder 3 mahl, und
bildets ihm desto gewisser ein.

§. 15. Der Zweck dieser arbeit wird sein:
I. Was die Wort anlanget:

1. Die Buchstaben wol aus dem gründe zu machen wissen.
2. Deutlich und wol unterschiedenlesen.
3. Recht aussprechen.

II. Was den Innhalt anlanget:
l.Die Meinung und Innhalt des Comedienschreibers,durch eine gemeine und

unklare Wissenschaftverstanden haben.
II.

§. l. Penn dieses einmahl volbracht, fehrt man zum andern also am, das,
nachdem er, was droben erinnert in acht genommen, er dahin sich bemühet, das
ers von Woit zu Wort gebe, und,also der Verdolmetschungder Wörter,.indem er
auff eines «glichen Worts eigenschaftgehet, sich befleißige. Wo irgend eine art



38

zu reden etwas dunckel sein würde, muß er'dieselbe mit einer verstendlichen erklec
ren, wie solches in dem verdeutschten Autore zu finden.

§. 2. Und damit den Schülern diese Versetzungder Wörter nicht etwa an
ihrer Muttersprach hindern möchte, so muß er mit der vorhergehendendeutschen
leetion noch immer fortfahren bis zum ende.

§. 3. Aber in dieser Verdolmetschungder Wörter muß er genawe achtung auff
die eigenschafften geben. Denn diese ist gleichsamein Wortregister.

§. 4. Und damit die bedeutung der Wörter von den knaben desto besser be/
halten werde, so bringet er mit einer ieden leetion des tages vier stunden zu. Gleich
wie er zuvor alle stunden eine ncwe gehalten hat.

§. 6. Der Zweck dieser arbeit ist:
1. Die VorgegebeneLeetion fertig ohne einigen anstoß lesen.
2. Im schreiben sich zimlich nach der Wortschreidung verhalten können.
3. Den text von wort zu wort zimlich verdolmetschen können.

III.
§. 1. Zum dritten mal nimt er den Comedienschreibcr für sich, und legt die

deutsche Version aus, nur das er für einer ieden Comedi, Handel, und Aufzug ei¬
nen summarischeninnhalt derselben vorhersagt.

§. 2. Gleich wie er aber auf die bedeutung der Wörter wahre fleißige ach?
tung gehabt, also machet er itzt den ansang zur weitern Nachforschung. Denn es
ist nun Zeit das der Schüler zur Sprachlehr und zwar zur Allgemeinenangewie¬
sen werde. Derselben einbildung, die er (der Schüler) zuvor in der deutschen claß
bekommen hat, soll er hier wiederholen, und zum Lateinischen Kunstwörtern sie ge-
wehnen.

§. 3. Wird demnach das letzte Viertheil einer ieden stunde zur Übung des ersten
theils der Wortforschunggenommen, sonderlich zum Abweichungen und Verenderungen.
Darzu er denn mit der Zeit die Letzte stunde des tages gantz nimmct.

§. 4. Dannenher erwehnet er unter der Dolmetschung nach ordnung der thcil
der rede, hin und wieder, doch nur obenhin, die Grundwörter.

§. s. Mit den Nennwörtern macht ers also, das er erstlich die Selbstendigen,
und zwar nur die, so d.r ersten abweichungsind, heraus neme, die andern aber
alle vorbeygehe, als zum exempcl: kopulo ut pl.,eei>ei,t, qusz fecjssst, l«bu.
l2«. Das dem Volke gefielen, welche er gemacht hatte, die Fabeln, ksbulg, A«,
eine fabel, der ersten abweichung, weiblichen geschlechts. Darnach fchret er in der
auslegung fort. Dieses thut er in 3 oder 4 loctiunibus. .

§. 6. Vor ende der leetion vergleiche er etliche aus derselben nach der ge¬
meinen Vorbildung derselben Abweichung. In der letzten stunde ist zu dieser Übung
mehr zeit verordnet.

§. 7. Darnach eilet er zu den Selbststendigen der andern abweichung eben
auff diese weise. Ferner zur dritten, da er wegen der vielen endungcn sich etwas len-
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ger aushalten muß. Und hier muß er auch nicht alles in eins mengen, sondern
diese oder jene stunde nur eine endung vornemen. Die übrigen die andern stunden
hinzuthun, und also mit der Zeit allmehlich zu den andern fortgehen. Darnach
thut er zu den Selbststendigcn die Bcystendigen. Was die sonderbare Regeln.von
den Geschlechten der Stammwörter, die etwas schwerer sind anlanget, wird diese
der Gebrauch des Wortregisters zur Sprachlehr in der sonderbaren Sprachlehr et¬
was leichter machen. Von dannen gehet er weiter zum Vornennwortt, und erklei
ret die Regeln der allgemeinen Sprachlehr durch cxempel. Weiter thut er nicht.
Von den Personen ist nethig, das er etwas sage. Aber ob es ein Besitzendes, oder
Zurücksehendes, oder in sich zurückgehendes Vorwort sey, davon schweiget er gantz
still. Wenn er zum Zeitwort gekommenist, so treibt er erst die thuenlichenunv
Unbenannten. Darnach das Selbständige. Dann die Leidenden und niederleglichen
(äepnnnntil,). Zuletzt die Ungleichen,also, das er in den Verenderungen-die ord-
nung helt, die wir droben in den abweichungen angezeigt haben.

§. 8. Die Lehre von der Gestalt, welche er nicht gäntzlich fürüber gehen tan,
das er nur anzeigt, von welchem schlechten das zusammengesetzte herkomme. Als:
Non est N«ßlt!iim loreg elkrin^re. Wenn es von Wort zu Wort deutsch ge¬
geben, setzt er hinzu: ellrinß«, «llrsßi, «tlraotum, «lkrin^ere, aufbrechen, »im-
plex: trunzo, tre^l, lraetum, trnnFyre, brechen. Weitern Unterricht wird ihm
der Gebrauch des Wortregisters der Grundwörter geben.

§. 9. Wenn er, nachdem sie die Wortforschung verstanden, zur Wortfügung
schreitenwill, soll er gleichfalls indem er im lesen fortfehret, gleichsamobenhin die
exempcl der. ersten Regel wiederholen. Von den andern aber stillschweigen.

§. 10. Wenn sie eine reget verstanden haben, gehet er ebenso fort zur fol¬
genden, und sucht derselben excmpel. Welche, wenn sie sie auch verstehen, wieder¬
holet er, sobald er die dritte vorgenommen, ohne unterschied auch der ersten exem-
pel, und so fort an.

§. 11. Wenn er nun zum andern mal den Comedienschreibcr also verdolmet¬
sch?!, und zum ende gebracht, und die letzte Schulstunde oder halbe stunde mit der
AllgemeinenSprach lehr, und den Abweichungen und Verenderungen wird zugebracht
haben, so wird er den letzten Zweck bey den seinen leicht erreichen, welcher dieser ist:

§. 12. 1. Den Autoren nach dem Verstände der Worte fertig verdolmetschen
können.

2. Die AllgemeineSprachlchr und derselben gebrauch, neben der Uebung der
Abweichungen und Verenderungen, wol können.

Für die fünffte Claß, welche die andere ist in der
Lateinischen Schul.

§. 1. Wenn nun der Schüler aus diesen beschwerungen herausgekommen ist,
so bekömte etwas freyheit. Die Verdolmetschung,welche zuvor an die Wort gebun¬
den gewesen, wird itzo etwas freyer. Denn der Praceptor gibt sie nun nach dem
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Verstand, also, das er, neben dem Gebrauch der deutschen Version, in acht nimt,
was droben gesagt ist.

§. 2. Unter welchen auch dieses zu mcrckcn, das in dem tcxt die ordnung des
Autoris zu behalten, und nicht die, welche die^Regelnder Sprachlehr mit sich brin¬
gen. Dasselbe ist noch nicht einzustellen.

§. 3. Die letzte Viertelstunde wendet er allezeit an zur Verenderung eines
gantzen satzes, und gehet itzt durch alle zelten, weisen und Personen, soviel die Na¬
tur desselben satzes zulesset, itzt nur durch eine Person, aber durch alle Zeiten und
Weisen. Bisweilen setzt er die unwandelbaren Wörter darzu, bisweilen nimmt er
sie darvon, und setzet andere an ihre stette. Welche arth der Uebung, wie fertig
sie einen im reden und schreiben mache, ist zu verwundern.

§. 4. Dem Schüler aber legt er solches nicht auff, ehedem ers wol zwantzig
mahl selbst gethan habe.

§, 5. Denn diese gemeine Regel soll der Praccptor allezeit für äugen haben:
Der Schüler soll nichts versuchen, als was der Präceptor offt vorhergcthan hat.

§. 6. Indem er aber diese Übung treibet, ist den Schülern vergönt, die Vor¬
bildungen vor sich zu haben.. Auch nimt er wenn sie dergleichen versuchen, ihnen
solche nicht aus den Hendcn. Denn sie haben dieses erstlich zu Hülffe, welchs sie
mit der Zeit nicht anzusehenbegeren.

§. 7. In der Dolmeesthung nimbt er die Grundwörter, nach der droben an¬
gezeigten ordnung heraus. Den Nutz der Regeln in der Sonderbaren Sprachlehr
weiset er in der vierten oder letzten stunde des tages. Welcher durch die vorgewie¬
sene exempel in der vorhergehendenKlaß ihnen eingebildet worden, itzt aber bekom¬
men sie volligen bericht, in dem Wortregister, sowol in dem theil, der die Grund¬
wörter anzeigt, als der zur Sprachlehr, also, das durch anziehung der Sonder¬
bahren exempel, der Schüler selbst die gemeine Regeln ie mehr und mehr mercken
könne.

Diesen Zweck zu erlangen ifts gnug dem Schüler bcyder theilen nutz und ge¬
brauch wol eingebildet haben.

§.8. Der Zweck dieser arbeit ist:
1. Den Autoren, was den Verstand der Sprachlchr anlanget, verdolmetschen

können.
2. Den nutz und gebrauch der Sonderbahren Sprachlchr zimlich, das ist, ohne

auszüge, und übrige Ungleichheiten wissen.
3. Den Gebrauch des Wortregisters nach seinen theilen verstehen.

II.
§. 1. Sobald in der ersten arbeit ein auffzug oder Handel zu ende gebracht,

wird dem Schüler alsbald befolen, daheim die Verdeutschung nach dem Verstand
auffs Papier zu bringen, umb zwcyerleyuhrsachen willen. 1. Damit er den text
selbst, oder die Dolmetschung selbst desto gewisser behalte. 2. Das ex sich in der

dem-

«?
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deutschen sprach übe. 3. Das der Praceptor sehe, ob er die Wortfchreibungkönne.
4. Das er im schreiben sich fortübe.

§. 2. Sie sollen aber allezeit nach des Präceptors geheiß und begehren, die
Dolmetschung rein abgeschrieben b?y sich haben, das, von welchem der Praceptor
das Buch fordere, er bereit sty. Damit der Praceptor die deutsche Wortschreibung
und Wortfügung nach den Regeln im vorlesen, verbessern, und den andern, die
da drauff hören, zu verbessernanlaß geben könne.

§. 3. Die in der ersten arbeit sich verseumethaben, müssen solchen alhier
mit sondcrbahrem fieiß, außer den Schulstunden wieder ersetzen. Wo etwa Zweifel
fürfallen würde, können sie die bedeutung in dem theil des Wortregisters, das die
Grundwörter erzchlet, nachschlagen.

H. 4. Aber diese Verdolmetschungstellet der Praceptor an nach den Regeln
der Wortfügung, und nimt die Handlung für, die in der sonderbahren Sprachlehr
vorbereitet ist, zeiget mit dieser guten Gelegenheit ihnen fleißig den volligen gebrauch
des Wortregisters, also, das er, was noch übrig ist, zu gesetzter stunde hinzuthue,
und mit exempeln, so etliche vorhanden, erklere.

§. 6. Die Übung eine volkommene rede zu verendern, nimbt alhier, ie mehr
und mehr zu, also, das sie einen volkommenensatz, oder zween oder drey sätze, im
reden, nachdem der Praceptor es ihnen etliche tage vorgewiesen, ohne hinderniß
hersagen können.

§. 6. Der Zweck dieser arbeit ist:
1. Den Comedienschreiber in die Muttersprach übersetzt aufgewiesenhaben.
2. Den Gebrauch zu zertheilen der sonderbahrenSprachlehr durch hülff des Wort¬

registers zur Sprachlehr gelernet haben.
3. Den theil des Wortregisters, der die Grundwörter zeiget, zimlich verstehen.
4. Einen gantzen satz, oder zween oder drey sätze von stund an in reden veren¬

dern können.
III.

f. 1. Die letzte arbeit bestehet eigentlich in der Übung. Denn hierher muß
alles gezogen werden, was bißher vor mittel sind bereitet worden.

§. 2. Die deutsche Version nimt er zum letzten wieder vor, welche die Schü¬
ler zur Hand haben. Die Vorrede (und also auch in folgendenauffzügen) list er
ihnen bloß vor, mit Heller und unterschiedenerstimme. Darnach list er einen satz
nach dem andern aus dem deutschen vor, und gibt es alsbald, nachdem er dem La¬
teinischen Autoren beyseit gethan, mit des ComedienschrcibersWorten Lateinisch.
Das deutsche aber, wo es von nöthen, macht er 2 oder 3 mahl Lateinisch. Dem
Praceptor folgen die Schüler nach, unter welchen er, damit er die Zeit gewinne,
einen ausliefet. Wenn dieses verrichtet, gibt er ihnen eine kurtze materi solchs
nachzumachen,auff die besten arten zu reden gerichtet.

§. 3. Die Schüler machen sich eben dieselbe stunde dran, übersetzen es. Der
Praceptor stell die folgende stunde die vcrbeßerung an, also, das ein ieglicher mit

6
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Heller unterschiedener stimme, aus seinem buch?, oder von Pappier, was er gemacht
hat, herlese, von den übersten bis zu den untersten. Und also können die untersten,
was ihnen mangelt, verbessern,ehe denn die ordnung an sie kömbt. Wenn man sie
aber versucht, kehrt er die ordnung ümb, das er, was die untersten und übersten zu¬
genommen unterscheiden könne.

§. 4. Und hier stellet der Praceptor das auswendiglernen also wicderumb an
(damit die Gedechtniß, die lange müßig gelegen nicht gantz verderben) das sie die Lectio-
nes, die den andern tag sollen fürgegebenwerden, erstlich daheim auswendig lernen,
und also er der letzten Dolmetschungbcy Zeit zu Hülste komme, und helffe, das sie
im schreiben fertiger werden.

§. 5. Das vorgegebene argumcnt, dessen materi er von bekannten und gemeinen
Dingen hernimt, soll er so viel möglich ist, auff die ort einer rrzehlung, anstellen.
Denn die andere stunde sollen die Schüler aus dem verbesserten argument, was sie ge¬
fragt werden, so fertig antworten, das sie es auch gantz nach einander hersagen kön¬
nen. Welche Unterredung in der nachfolgenden Mittagsstunde ferner zu treiben ist.
Die nachmittagsstundcn sollen mit eben derselben Übung zugebracht werden.

§. 6. Wenn sie die Comedien spielen, wird es darzu dienen, Has ihnen diese!-
digen bekant werden, welchs den Schülern außer den Schulstunden zu thun erlaubet ist.

§. 7. Wie auch das im reden öffentlich mit einander stechen, auff befehl des
Praccptoris zugelassenwird. Dardurch werden sie sonderlich zum fieiß angereitzct.

§. 8, Wo diese LateinischeSchüler zusammenkommen, sollen sie Lateinisch re¬
den, welchs gesprcch ihnen mehr anmutig als beschwerlich sein wird, sonderlich wenn
darzukömmt, das sie nach gehaltenemexamine begäbet, und gelobet werden.

Der Zweck dieser arbeit ist:
!. Den gegcnwertigenComedicnschreiber aus dem Lateinischen deutsch, und wie-

derumb lateinisch machen können, und dasselbe von stund an.
2. Die gantze Sprachlehr, sowol die Algemeine, als die Sonderbare fertig wißen,

und zu nutze machen können.
3. Nach des Comedienschreibers art, aus der Sprachlehr lateinisch reden und schrei¬

ben können.
Was zu einem Vorrath der fachen dienet, wird in der Schul der Vernunfftlehr:

was aber zum Vorrath der Worte und Redearten gehöret, in der Schul der Redner¬
lehr viel glücklicher und geschwinder,als vorher, zu wege gebracht.

Vor die letzte Claß, daß ist, vor die Griechische Schule.

^ 1. Die anweisung der Lehrart in der Lateinischen Sprach, weiset dem Prä,
ceptori der Griechischen Sprach klerlich genug den weg, wie er seine arbeit anstellen,
und was für einen Zweck er ihme fürstellen solle.

§. 2. Die unsrigen seind itzund mittelmcßig. Denselbigcn muß man also zu
Hülffe kommen, damit sie vom rechten wege nicht irren, als welche schon, weil man
ihnen zu viel nachgegeben,etwas abgewichen sind.
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§. 3. Damit sie zierlich schreiben lernen, und hernach aus dem griechischen text
des newei, zugerichtetenBüchleins sich üben, muß man ihnen an der tafel zu hülffe
kommen.

§. 4. Die Schüler aber sollen außer den angeordneten stunden, daheim dasselbe
abschreiben, damit sie es desto besser fassen, da denn die deutsche Version beyseit zu thun.

§. 5. Der Praceptor soll die Lection des Newen Testamentsvon newem anfangen,
und nach dem Verstand deutsch machen, von ansang bis zu ende, also das er keine
lection wiederhole, dann nur etliche arten zu reden, und ganze sätze die schwer sind.

§. 6. Die letzte Viertelstunde soll er zur Übung der Abweichungen und Veren?
derungen nemcn, bcydes ein wort besonders, und dann viel miteinander. In der vier¬
ten stunde des tages soll er die Regeln der allgemeinen Sprachlehr durch anziehung
vieler exempel ihnen gnugsam bckant machen.

§.7. Wo etwas sonderlichsfürleufft, erkleret ers auffs kürtzte. Die Gestalt
und Art zeiget er ihnen die letzte stunde, welche zur Übung der Sprachlehr und des
Wortregisters geordnet ist, durch mittel des Wortregisters, sowol des theils, das die
Grundwörter crzehlt, als das zur Sprachlehr gehöret, fleißig. In der lection aber
helt er die ordnung im Dolmetschen, die droben gezeiget ist, das er gleichsam obenhin,
erstlich der SelbstendigenStammwörter, und zwar allmehlichnach der Ordnung der
Abweichungen,darnach der Beystcndigenauff eben dieselbe weise, gedencke. Und so
fort an.

§. 8. Die letzte stunde verendert er gantze reden, und wendet allen möglichen
Fleiß an, das sie im reden einen oder auch wol 2 oder 3 gantze sätze verendern können.
Eine solche fertigkeit, wird der Schüler aus verenderungder gantzen reden, am ersten
erlangen.

§. 9. Der Zweck dieser arbeit ist:
1. Außerhalb den Schulstunden, das newe Testament aus dem Griechischen ins

Deutsche versetzt, schrifftlich auffgewiesen haben.
2. Den Griechischen text des newen Testaments ohne einiges anstoßen verdeutschen

können, also das er aus dem Griechischen tcrt das deutsche herlese.
3. Die allgemeine Sprachlehr, und die Sonderbahre zimlich verstehen, das ist,

hindangesetzt die so ausgenommenwerden, und die Ungleichen.
4. Zierlich schreiben können.

II.
Die arbeit, so in der Uebung bestehet.
§. 1. Er senget seine Lection wiederumb von newem an, also macht ers aber

mit der Auslegung, das er vom Deutschen zum Griechischen trete, und Deutsch und
Griechisch unter einander verwechsele.

§. 2. Und alhier gehet er in einer stunde nicht weiter denn zu einem Capitel,
roelchs er ihnen itzo zwcy oder drcymal vormachen kan.

§. 3. Welcher beschwerung wenn etwan eine vorlieffe, sie durch geringe mühe
überhoben sein können. Wenn sie das Kapitel, welchs die folgende stunde soll vorge»
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nommen werden, auswendiglernen. Dieses ist eine gar leichte Übung der Gedechtniß,
weil sie die wort und arten zu reden verstehen, nichts unbekantes auswendig lernen,
und die Gedechtniß, wie die ordnung des natürlichen Verstandes sich verhelt ihnen von
sich sclbs zu Hülste kömt.

§. 4. Eben dieselbe stunde giebt er ihnen aus diesem Capitel eine materi zum
gemeinen gesprech, auff bekannte fachen gerichtet. Da er sich doch fürsiehet, das nicht
die arten zu reden, welche hohe Geheimnisse in sich begrciffen, zu gemeinen sachenge,
braucht werden.

§. 5. Dieselbenmachet er, so viel müglich, in der form einer erzehlung, das
hernach die Schüler, wenn sie gefragt werden, bald von diesem, bald von jenem, ja
auch, wenn es die Roth erfordert, von dem gantzen antwort geben können. Dieses
gesprech aber, soll alsbald die folgende stunde gehalten werden, das also ein ieden tag
nur zwey Capitel zum ende gebracht werden.

§. 6. Die letzte halbe stunde soll der Gebrauch des Wortregisters, und so etwas
schweres in der Sprachlehre noch hinterstellig ist, aus den Uebrigcn getrieben werden.

§. 7. Er soll auch selbst anstellen, das sie öffentlich im reden mit einander
stechen, damit er sie zum fleiß anreiße.

§. 8. Welche hernach in dem Examine, welches öffentlich in der Kirchen, oder an
einem andern orte, in beysein der eltern und andern soll gehalten werden, gleichsam
als durch Miltiadis siegszeichenangereitzet, allezeit in der Schulen, oder wo sie zusam¬
men kommen, Griechisch reden werden.

§. 9. Zu dessen beschluß, wenn das Griechische zur Sittenlehre gehörige Hand¬
büchlein, welchs schöne wort und fachen in sich begreiffe, darzu kömt, werden sie ihnen
einen völligen Vorrath zu wege bringen.

§. 10. Der Zweck dieser arbeit ist:
Gegenwertigen Autorem aus dem Griechischen Deutsch, und aus dem Deutschen
Griechisch machen können, von stund an.
DieGantze Sprachler, sowol die Allgemeine, als die Sonderbahre fertig kön¬
nen, und zu gebrauchen wissen.

1.

2.
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